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EDITORIAL

Die IHK Südthüringen war und ist in diesen schwierigen Zeiten für ihre Mitglieds
unternehmen da. Auch wenn sich in der heimischen Wirtschaft zaghafte positive Signale 
zeigen, das Thema Corona wird uns noch lange begleiten.

Um unsere Unternehmen vorrangig wirtschaftlich zu entlasten, werden wir die Beitrags
vorauszahlungen in diesem Jahr der aktuellen Lage anpassen. In einer Sondersitzung 
der Vollversammlung wurden hierzu die entsprechenden Beschlüsse gefasst und zwar 
einstimmig. Wir sind davon überzeugt, damit ein starkes Signal zur Sicherung der Liquidi
tät unserer Mitglieder zu setzen. Lesen Sie hierzu Seite 3. Die geänderte Beitragsordnung 
sowie Wirtschaftssatzung finden Sie auf den Seiten 31 bis 34.

Aber nicht nur die angespannte wirtschaftliche Situation belastet unsere Unternehmen. 
Bereits in der Frühjahrssitzung der Vollversammlung im vergangenen Jahr berichteten 
einzelne Mitglieder von einem „wenig unternehmerfreundlichen“ Auftreten der Finanz
verwaltung – damals im Beisein von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Geändert 
hat sich daran nichts, im Gegenteil. Das Thema scheint sich nach Aussage einiger  
Vollversammlungsmitglieder extrem zuzuspitzen. 

Doch wir werden es nicht zulassen, dass die Steuerehrlichkeit unserer Unternehmer  
permanent angezweifelt und diese unter Generalverdacht gestellt werden.  
Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Das sollte auch den Finanzver
waltungen bewusst werden.

UNTERNEHMER UNTER  
GENERALVERDACHT?

Dr. Ralf Pieterwas
Hauptgeschäftsführer

Dr. Peter Traut
Präsident 
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HEIMAT SHOPPEN 2020
Aktuell werben acht Südthüringer Städte um ihre Heimat Shopper und laden 
mit Aktionstagen zum Einkaufen vor Ort ein. Die Händler und Gastronomen 
machen so darauf aufmerksam, dass die Kunden durch ihren Einkauf vor Ort ihr 
eigenes Lebensumfeld selbst mitgestalten können. Hildburghausen nahm erstmals 
an der deutschlandweiten Kampagne teil. Zum Auftakt (Titelbild) machten die 
Aktionspartner ihre Zusammenarbeit für die Hildburghäuser Premiere deutlich. 
Im Oktober folgen die Städte Schleusingen und Arnstadt. Einen ausführlichen 
Bericht zur diesjährigen Aktion veröffentlichen wir in der nächsten Ausgabe dieser 
Zeitschrift. Bis dahin verbleiben wir mit dem Motto „Kauf da ein, wo du lebst!“ und 
freuen uns, wenn auch Sie zum Heimat Shopper werden.
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Laut der bisherigen Beitragsordnung 
basiert die Veranlagung auf dem ak
tuell vorliegenden Gewerbeertrag des 

Unternehmens. Momentan liegen der IHK 
Südthüringen die Gewerbeerträge des Jah
res 2018 vor. Diese finanzamtlichen Daten 
würden die Grundlage für die Beitragsvor
auszahlung des Jahres 2020 bilden.

2018 war für die meisten Unternehmen 
ein wirtschaftlich sehr gutes Jahr. Es ist 
voraussehbar, dass die Bemessungsgrund
lage in den nächsten Jahren sinkt, weil 
viele Unternehmen Coronabedingt Er
tragseinbußen verzeichnen. Um Liquidität 
in den Unternehmen zu halten und spätere 
Rückzahlungen zu vermeiden, hat die Voll
versammlung am 16. September 2020 in 
einer Sondersitzung zur Beitragserhebung 
2020 drei Beschlüsse zum Wirtschaftsplan 
2020 gefasst. Die Beitragsordnung und 
Wirtschaftssatzung finden Sie auf den 
Seiten 31 bis 34.

Die Beitragsordnung wurde so geändert, 
dass Beiträge entsprechend der Konjunktur 
angepasst werden können und nicht mehr 
auf den zuletzt verfügbaren Daten basieren 
müssen. Die Vollversammlung hat darü
ber hinaus beschlossen, die vorläufigen 
Bemessungsgrundlagen für die vorläufige 
Beitragserhebung 2020 zu kürzen (Anpas
sung der Wirtschaftssatzung). 

Der IHKBeitrag setzt sich aus einem 
Grundbeitrag und einer Umlage zu
sammen. Die Bemessungsgrundlagen 
dafür wären im Jahr 2020 normalerweise 
Gewerbe ertrag und ggf. der Umsatz1, den 
Ihr Unternehmen in 2018 erwirtschaftet 
hat. Der Grundbeitrag ist gestaffelt nach 
der Höhe des Gewerbeertrages bzw. Um
satzes eines Unternehmens. Die Staffelung 

IHK ENTLASTET UNTERNEHMEN IM CORONAJAHR 2020
Vollversammlung senkt Bemessungsgrundlagen zur Beitragserhebung um 50 Prozent

Am 16. September 2020 hat die Vollversammlung in einer Sondersitzung wichtige 
Beschlüsse zur Beitragserhebung 2020 gefasst. Danach werden die diesjährigen Bei
tragsvorauszahlungen für die Mitgliedsunternehmen an die aktuelle konjunkturelle 
Situation angepasst, um die Wirtschaft zu entlasten.

der Grundbeiträge können Sie der Wirt
schaftssatzung entnehmen. Die Umlage 
beträgt 0,17 Prozent des Gewerbeertrages. 
Mit den gefassten Beschlüssen wurden die 
Bemessungsgrundlagen für Grundbeitrag 
und Umlage um 50 Prozent gekürzt.

Dazu ein Beispiel: Hat eine GmbH im 
Jahr 2018 einen Gewerbeertrag in Höhe 
von 100.000 Euro erzielt, wäre das Unter
nehmen bisher auf Basis dieses Gewer
beertrages für das Jahr 2020 vorläufig 
veranlagt worden. Durch die Beschlüsse 
würde nun nur ein Gewerbeertrag von 
50.000 Euro für die vorläufige Erhebung 
des Beitrages in 2020 zugrunde gelegt. Die 
Umlage sinkt für diese GmbH somit von 
170 Euro auf 85 Euro. Der Grundbeitrag 
reduziert sich von 585 Euro auf 390 Euro. 

Die Anpassung der Wirtschaftssat
zung hat auch Auswirkungen auf den 
Wirtschaftsplan sowie auf die Rücklagen 
im Geschäftsjahr 2020. Die IHK Südthü
ringen rechnet mit einer Minderung der 
Einnahmen um rund 1,4 Millionen Euro 
in 2020. Beispielsweise fallen Gebühren 

und Entgelte infolge ausgefallener 
Aufstiegsfortbildungen und Seminare im 
Bildungszentrum niedriger aus. Zusätzlich 
werden alle Kostenpositionen pauschal um 
10 Prozent gekürzt.

Defizite im Wirtschaftsplan werden 
durch Haushaltsvorträge und Rücklagen 
ausgeglichen – stets mit dem Ziel, den 
Haushalt zu deckeln. Auch in den nächsten 
Jahren will die IHK eine Beitragserhöhung 
vermeiden.

Die gefassten Beschlüsse dürften im 
Interesse der IHKMitglieder sein. Exempla
risch berichteten einige Unternehmer über 
die aktuelle Situation in ihren Betrieben. 
Hier zeigten sich ein durchwachsenes Bild 
und Unsicherheit zur künftigen Entwick
lung: Nach dem Lockdown im Frühjahr 
sind die Geschäfte mit Ausnahme des 
EventBereichs im Sommer zwar wieder 
angelaufen. Aber von einer Erholung auf 
Vorkrisenniveau kann nicht die Rede sein. 
Eine richtige Planung ist angesichts volati
ler Auftragseingänge häufig nicht möglich.

/ Umgang der Finanzämter mit den 
Unternehmen ist eine Sauerei

Doch nicht nur das schwierige konjunk
turelle Umfeld macht den Unternehmen 

Im Rahmen der Sondervollversammlung berichtete Matthias Kaiser, Geschäftsführer der filios 
Grundstuecks  gesellschaft Ltd. & Co KG aus ZellaMehlis, über die Arbeit des Digitalisierungsausschusses 
der IHK Südthüringen. Der von der Vollversammlung im Dezember 2019 berufene Digitalisierungsaus
schuss hat sich am 18. August 2020 konstituiert. Ziele der Ausschussarbeit sind sowohl die fachliche 
Begleitung der internen Digitalisierungsvorhaben der IHK Südthüringen als auch der Abgleich der 
Maßnahmen mit der Akzeptanz seitens der Mitglieder und ihren Mitarbeitern. Die IHK Südthüringen wird 
sich an der IHK DIGITAL GmbH beteiligen, in der Kompetenzen der IHKOrganisation für einen kammer
übergreifenden Digitalisierungsprozess gebündelt werden.

/ Umgang der Finanzämter  
ist eine Sauerei

1)  Der Umsatz wird als Bemessungsgrundlage des 
Grundbeitrags herangezogen, wenn der Umsatz 
im Kammerbezirk über 5,2 Millionen Euro liegt.
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zu schaffen. In einem offenen Austausch 
machten mehrere Unternehmer ihrem 
Unmut über das Vorgehen der Südthü
ringer Finanzverwaltungen Luft. Stefan 
Schneider, Vorstand der BN Automation AG 
aus Ilmenau, schilderte sehr anschaulich, 
wie sich der Umgang der Finanzverwaltung 
bei der Finanzprüfung verschlechtert habe. 
Sein Eindruck: Im Mittelstand sollen mit 
aller Kraft Steuern eingetrieben werden. 
Statt einer konstruktiven Zusammenarbeit 

herrsche ein rauer Ton. Das Finanzamt 
würde von vornherein die Steuerehrlichkeit 
seines Unternehmens anzweifeln, obwohl 
ihm jahrelang eine einwandfreie Buchfüh
rung attestiert wurde. 

Ähnliche Erfahrungen haben auch 
andere Unternehmer gemacht, darunter 
Matthias Kaiser, Geschäftsführer der filios 
Grundstuecksgesellschaft Ltd. & Co KG und 
Dr. Dirk Schramm, Geschäftsführer der IfE 
Ingenieurbüro für Energiewirtschaft GmbH 

aus SteinbachHallenberg. Die Art und 
Weise des Umgangs der Finanzbehörden 
mit den Unternehmen sei schroff, der Ton 
nicht hinnehmbar und insgesamt eine 
Sauerei.

Die IHK Südthüringen greift das Feed
back der Unternehmen auf und wird dieses 
Thema auf die Agenda von Gesprächen mit 
dem Thüringer Wirtschaftsministerium und 
dem Finanzministerium setzen.

GOLDENE EHRENNADEL AN MARINA HELLER VERLIEHEN

Programm, Informationen  
zu den Referenten sowie weitere 

Details unter
www.thueringer-tourismustag.info

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.

THÜRINGER TOURISMUSTAG
29. Oktober 2020
08:00 bis 12:15 Uhr
im Kaisersaal in Erfurt

Motto  
„Tür an Tür mit Thüringen“

Die höchste Auszeichnung der 
IHK Südthüringen erhielt am 
18. September 2020 Marina Heller, 

Vorstandsvorsitzende der Zweckver
bandssparkasse RhönRennsteig. Für 

Im Rahmen des Tourismustages 
findet die Verleihung des Thüringer 
Tourismuspreises statt. 

RICARDA WOLFF 
Tel. +49 3681 362-205 
wolff@suhl.ihk.de

ihr außerordentliches und langjähriges 
Engagement in verschiedenen Gre
mien der IHK Südthüringen wurde ihr 
durch IHKPräsident Dr. Peter Traut 
und IHKHauptgeschäftsführer Dr. Ralf 

Pieterwas in Schmalkalden die Ehrennadel 
in Gold verliehen. Bereits 2017 erhielt sie 
die silberne Ehrennadel.

Marina Heller wurde 1995 erstmals in 
die Vollsammlung der IHK Südthüringen 
gewählt. Seit 1999 ist sie Vizepräsiden
tin. Weiter wirkte sie in verschiedenen 
IHKGremien mit, so u. a. im Regionalaus
schuss SchmalkaldenMeiningen sowie im 
Regionalausschuss Suhl. Als Mitglied im 
Bauausschuss begleitete sie sehr enga
giert den Bau des Hauses der Wirtschaft. 
Im Sachverständigenausschuss war sie 
mehr als zehn Jahre als stellvertretende 
Vorsitzende tätig. Nicht nur an der Spitze 
der Zweckverbandssparkasse RhönRenn
steig, sondern auch durch ihr stets aktives 
und konstruktives Mitwirken in einer Viel
zahl von Ehrenämtern hat Marina Heller 
als zuverlässiger Partner des Mittelstandes 
die Region weit über Süd thüringen hinaus 
nachhaltig geprägt.
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D as Thüringer Ladenöffnungsgesetz 
ist unbeliebt. Unternehmer, Mitar
beiter und Kunden leiden an einer 

Regelung, die eine vermeintlich bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sicherstellen soll und den Einsatz jedes 
Mitarbeiters auf zwei Samstage im Monat 
beschränkt. Das Gesetz ist neun Jahre alt 
und wurde zuletzt vor vier Jahren evaluiert. 
Änderungen gab es keine, denn Ideologie 
ist manchmal zu stark. Begleitend zu einer 
erneuten Evaluation im Spätsommer 2020 
hat die Arbeitsgemeinschaft der Thürin
ger IHKs die Handelsbetriebe mit fünf 
und mehr Mitarbeitern zur Ladenöffnung 
befragt.

/ Gesetz erschwert Personaleinsatz

Der Umfrage zufolge haben sich durch das 
Gesetz die Arbeitsbedingungen der Mitar
beiter lediglich in 12 Prozent der Unterneh
men verbessert. Dagegen stellt das Gesetz 
aus Sicht von 24 Prozent der Unternehmen 
in Südthüringen und für 29 Prozent der 
Thüringer Unternehmen eine Verschlech
terung für die Mitarbeiter dar. Die Begrün
dung ist vielschichtig.

Erstens ist die Belegschaft an Samstagen 
nicht zwingend identisch mit der an den 
anderen Wochentagen. Der Samstag ist ein 
klassischer Hinzuverdiensttag, weil dann 
durch Anwesenheit von Partner und/oder 
Großeltern die Versorgung des Nachwuch
ses geklärt ist; weil dann keine Vorlesungen 
an der Uni stattfinden; weil dann Aushilfen 
gesucht werden; weil dann hohe Provisi
onen erwirtschaftet werden. Es gäbe viele 
gute Gründe, allein: sie können nicht sein, 
weil sie nicht sein dürfen. 

Die Folge: 42 Prozent der Südthüringer 
Unternehmen (Thüringen: 38 Prozent) 
bewerten die Personaleinsatzplanung als 
schwierig, 39 Prozent (Thüringen: 37 Pro
zent) geben eine gestiegene Belastung 
für die verfügbaren Mitarbeiter an und 
30 Prozent (Thüringen: 22 Prozent) berich
ten von einer gesunkenen ServiceQualität. 

WEIL NICHT SEIN KANN, WAS NICHT SEIN DARF
IHK-Umfrage zur Ladenöffnung an Samstagen

Daher ist für 44 Prozent der Südthüringer 
Unternehmen (Thüringen: 40 Prozent) die 
Forderung klar: Die Beschäftigten sollen 
selbst entscheiden, an wie vielen Samsta
gen sie arbeiten wollen. Die Abschaffung 
der Samstagsregelung fordern 35 Prozent 
(Thüringen: 36 Prozent).

Zweitens ist Samstag nach Freitag der 
zweitwichtigste Verkaufstag für die Süd
thüringer und Thüringer Händlerschaft. 
Auf der anderen Seite ist Donnerstag in 
Südthüringen und Mittwoch in Thüringen 
der Tag für sozialdistanziertes Einkaufen, 
für den Handel aber entsprechend kunden 
und umsatzschwach.

/ Öffnung an Sonn- und Feiertagen 
erleichtern

Und Sonntag? Sonn und Feiertage unter
liegen in Deutschland einem besonderen 
kulturellen Schutz. Daher fühlt sich der 
Thüringer Gesetzgeber zur Regulierung 
berufen und erlaubt z. B., nur an maximal 
einem der mit Sicherheit frequenzstarken 
Adventssonntage zu öffnen. Signifikante 

35 Prozent der Südthüringer Unternehmen 
(Thüringen: 27 Prozent) fordern Erleich
terungen für verkaufsoffene Sonn- und 
Feiertage sowie mehr Rechtsicherheit. 
Bislang ist es nur für wenige Unternehmen 
lohnend, sonntags zu öffnen: Lediglich 
18 Prozent (Thüringen: 15 Prozent) berich
ten von sehr guter Frequenz und guten 
Umsätzen und für 42 Prozent (Thüringen: 
34 Prozent) lohnen sich die reglementier
ten Sonntags öffnungszeiten gar nicht.

Es gäbe also einiges zu tun für den 
Gesetzgeber. Dies umso mehr, weil Handel 
Wandel ist und sich mit dem Internet für 
die Kunden auch ganz andere Optionen 
erschließen. 57 Prozent der Unterneh
men (Thüringen: 54 Prozent) merken an, 
dass sich in den letzten vier Jahren die 
Wettbewerbsintensität verstärkt hat. Sie 
reagieren mit mehr Service und erweiter
tem Sortiment. Vergleichbare Bedingun
gen zu den Wettbewerbern am Bildschirm 
ergeben sich aber erst dann, wenn zu den 
gleichen Zeiten gehandelt werden darf. 
Daher muss über das, was sein kann, neu 
nachgedacht werden.

44,1 %

35,3 %

35,3 %

32,4 %

11,8 %

11,8 %

11,8 %

8,8 %

39,6 %

35,9 %

27,4 %

31,1 %

17,9 %

13,2 %

11,3 %

12,7 %

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %

Beschäftigte sollen selbst entscheiden, an wie
vielen Samstagen sie im Monat arbeiten

Abschaffung der Samstagsregelung

Freigabe verkaufsoffener Sonn-/ Feiertage
erleichtern und rechtssicher gestalten
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IHK-Bezirk Südthüringen Thüringen
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ANZEIGE

Zum 30. September 2020 verlangt 
der Bund den Einbau einer zerti
fizierten technischen Sicherheits

einrichtung (tSE) in die elektronischen 
Registrierkassen. In Thüringen bleibt 
hierfür sogar bis zum 31. März 2021 Zeit. 
Voraussetzung: Die betroffenen Unter
nehmen müssen nachweisen, dass zu
mindest ein entsprechender Auftrag beim 
Händler oder Hersteller eingegangen ist.

Sobald im Unternehmen Kassen mit 
einer tSE eingesetzt werden, müsste nach 
Wortlaut des Gesetzes eigentlich das 
Finanzamt gem. § 146a Abs. 4 AO wiede
rum mittels eines „amtlichen Vordrucks“ 

UPDATE ZU ELEKTRONISCHEN REGISTRIERKASSEN:  
FEHLENDER AMTLICHER VORDRUCK

über eine Vielzahl von Kassendetails 
informiert werden. Allerdings gibt es 
diesen Vordruck auch neun Monate nach 
dem eigentlichen Inkrafttreten der Rege
lungen nicht.

Auf Anfrage teilte die Thüringer 
Finanzverwaltung mit, dass es statt
dessen eine elektronische Mitteilungs
möglichkeit geben werde. Auch diese 
wurde jedoch bisher nicht programmiert. 
„Daher ist bis zum Einsatz einer elektro
nischen Übermittlungsmöglichkeit von 
der Mitteilung nach § 146a Abs. 4 AO 
abzusehen. Der Zeitpunkt des Einsatzes 
des elektronischen Mitteilungsverfahrens 

wird zu gegebener Zeit im Bundessteuer
blatt Teil I veröffentlicht werden“, heißt 
es in einem Schreiben des Thüringer 
Finanzministeriums vom 4. September 
2020, das der IHK Südthüringen vorliegt. 

Die IHK Südthüringen wird mit ihrem 
Newsletter informieren, wann das elekt
ronische Mitteilungsverfahren eingesetzt 
werden kann.

DR. JAN PIETER SCHULZ
Tel. +49 3681 362-406
schulz@suhl.ihk.de
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KEINE ANGST VOR NEUEN HERAUSFORDERUNGEN
Vierte Staffel des Südthüringer Vietnam-Projekts

31 Jugendliche sind am 31. August 
2020 in Suhl angekommen und 
haben eine WelcomeWeek mit 

wichtigen Behördengängen sowie kultu
rellen und rechtlichen Informationsveran
staltungen durchlaufen. Am 3. September 
2020 wurden sie von ihren Ausbildungs
unternehmen in Empfang genommen. 18 
weitere vietnamesische Jugendliche reisten 
im Laufe des Septembers ein.

Aufgrund der CoronaPandemie war die 
Ankunft der Azubis lang in der Schwebe, 
da bedingt durch das Einreiseverbot keine 
VisaTerminierung möglich war. Die IHK 
Südthüringen hatte in enger Zusammen
arbeit mit dem Auswärtigen Amt und der 
deutschen Botschaft in Vietnam ein be
schleunigtes VisaVerfahren durchgeführt, 
damit die diesjährigen Staffelteilnehmer 

53 vietnamesische Jugendliche haben in diesem Jahr ihre duale Ausbildung in Süd
thüringer Unternehmen aufgenommen. Sie sind Teilnehmer der vierten Staffel des 
sogenannten VietnamProjekts der Südthüringer Wirtschaftskammern. 

© Peter Hollek

pünktlich zum Ausbildungsstart einreisen 
konnten. Auf die besondere Bedeutung 
dieses Projektes verwies auch der IHK 
Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Pieterwas: 
„Für uns ist das VietnamProjekt eine äu
ßerst verantwortungsvolle Aufgabe. Zudem 
wollen wir auch den Mut der Jugendlichen 
würdigen, die trotz der Schwierigkeiten in 
diesem Jahr einen so großen Schritt in ein 
neues Leben wagen.“ 

Insgesamt 27 Unternehmen aus der 
Region werden die 53 Jugendlichen in den 
kommenden drei Jahren in 22 unterschied
lichen Berufen ausbilden, darunter zum 
Zerspanungsmechaniker, Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk und Koch. 
Mit den jetzt angekommenen Jugendli
chen haben inzwischen 136 vietnamesi
schen Azubis über das Fachkräfteprojekt 

der Südthüringer Wirtschaftskammern 
eine Ausbildung in der Region begonnen. 
Gestartet ist das Projekt in 2016. 

Im Sommer 2020 haben 14 Azubis aus 
Staffel 1 ihre Ausbildung abgeschlossen 
und verbleiben zum Großteil in ihren 
Ausbildungsbetrieben. 

Ziel des Projekts ist es, dem zuneh
menden Fachkräfteengpass entgegenzu
wirken und die vietnamesischen Azubis 
langfristig in der Region zu halten. 
Essentiell dafür sind eine fundierte 
Sprachausbildung und die Integration 
vor Ort. Deshalb erhalten die Jugendli
chen in ihrer Heimat ein Jahr lang eine 
Sprachausbildung in Deutsch bis zum 
Niveau B2. Darüber hinaus werden sie in 
Südthüringen sozialpädagogisch betreut. 

LUKAS SCHIFFNER
Tel. +49 3681 362-668
schiffner@suhl.ihk.de
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EXISTENZGRÜNDUNG UND UNTERNEHMENSFÖRDERUNG

Wenn Sie eine innovative Projektidee 
haben, die mit Fördermitteln unterstützt 
werden soll, können Sie sich ab sofort 
bewerben. Bis zum 31. Oktober 2020 
können Projekte in den LEADERRegionen 
RAG HildburghausenSonneberg, RAG 
Henneberger Land e. V., RAG Gotha – Ilm
Kreis – Erfurt e. V. für die Jahre 2021 bis 
2023 eingereicht werden.

/ Was sollte mein Projekt  
beinhalten?

/ innovativer Ansatz, 
/ regionale Bedeutung und
/ mindestens eines der folgenden The

menfelder als Schwerpunkt: Wirtschaft/
Landwirtschaft, Tourismus, Natur und 
Landschaftsschutz, Bildung/Umwelt
bildung, Mobilität, Kulturlandschaft, 
Lebensqualität, Vereinsleben, Ehrenamt 
oder regionale Produkte 

/ Wer kann sich bewerben?

Bewerben können sich Kommunen, 
Unternehmen, Vereine, Verbände oder 
Privatpersonen aus den Landkreisen 
Hildburghausen, Sonneberg, Schmalkal
denMeiningen, dem Suhler Umland und 
dem IlmKreis.

/ An wen muss ich mich wenden, 
wenn ich einen Antrag stellen 
möchte?

Wenn Sie beabsichtigen, einen Antrag ein
zureichen, vereinbaren Sie bitte im Vorfeld 
einen Termin mit dem LEADERManage
ment, um die Antragstellung und die ein
zureichenden Unterlagen abzustimmen.

LEADERFÖRDERUNG
Anträge rechtzeitig einreichen!

Ob Dorfladen, Hofcafé oder Neugründungen - zahlreiche Projektideen wurden dank 
der LEADERFörderung bereits in Südthüringen umgesetzt. 

/ Ihre Ansprechpartner in  
den Regionen:

LEADERRegionalmanagement  
HildburghausenSonneberg
PHILIPP ROTHE 
Tel. +49 361 4413-137 oder  
 +49 3685 445-515
FELIX SCHARBERT
Tel. +49 361 4413-119
kontakt@ 
raghildburghausensonneberg.de

www.rag-hildburghausen- 
sonneberg.de

LEADERRegionalmanagement  
Henneberger Land e. V
MANUELA SBEIH und VANESSA LINSS 
Tel. +49 3693 5050-821
manuela.sbeih@sweco-gmbh.de 
vanessa.linss@sweco-gmbh.de

www.leader-rag-henn.de

LEADERRegionalmanagement RAG 
Gotha – IlmKreis – Erfurt e. V. 
HEIKE NEUGEBAUER 
Tel. +49 361 4413-111
kontakt@rag-gotha-ilm-kreis-erfurt.de

www.rag-gotha-ilm-kreis- 
erfurt.de

/ Welche Fristen müssen Sie  
einhalten?

Bis zum 31. Oktober 2020 müssen die 
Antragsunterlagen im Original in der jewei
ligen RAGGeschäftsstelle eingereicht sein. 

/ Was passiert nach meiner  
Antragsabgabe?

Die Projektanträge werden nach einem 
transparenten Auswahlverfahren bewertet 
und ausgewählt. Die Bewertung erfolgt 
anhand einer Bewertungsmatrix bzw. Krite
rien zur Auswahl der beantragten Projekte. 
Ihre Projektidee muss die Mindestpunktzahl 
erreichen, um die Möglichkeit auf Förde
rung zu haben. Die Höhe der Förderung ist 
abhängig von der Art Ihres Projektes. 

/ Was bedeutet eigentlich LEADER?

Der Begriff LEADER stammt aus dem 
Französischen (frz. Liaison entre actions 
de développement de l‘économie rurale) 
und bedeutet so viel wie die Verbin
dung von Aktionen zur Entwicklung der 
ländlichen Wirtschaft. Einst der Name 
eines Förderprogramms der Europäischen 
Union steht er heute für eine Herange
hensweise: Akteure vor Ort entscheiden 
über die Vergabe der Fördergelder, die 
der Entwicklung des ländlichen Raumes 
bzw. der jeweiligen LEADERRegionen 
dienen. In Thüringen ist LEADER mit 15 
Regionen flächendeckend präsent.

ANZEIGE

mailto:kontakt@rag-hildburghausen-sonneberg.de
mailto:kontakt@rag-hildburghausen-sonneberg.de
http://www.rag-hildburghausen-sonneberg.de
http://www.rag-hildburghausen-sonneberg.de
http://www.leader-rag-henn.de
mailto:kontakt@rag-gotha-ilm-kreis-erfurt.de
http://www.rag-gotha-ilm-kreis-erfurt.de
http://www.rag-gotha-ilm-kreis-erfurt.de
http://www.rag-hildburghausen-sonneberg.de
http://www.leader-rag-henn.de
http://www.rag-gotha-ilm-kreis-erfurt.de


SÜDTHÜRINGISCHE WIRTSCHAFT 10 /  202010

EXISTENZGRÜNDUNG UND UNTERNEHMENSFÖRDERUNG

Nach fünf Jahren in der Industrie haben 
Sie sich zum Schritt in die Selbstständig-
keit entschlossen. Wie kam es dazu?
Max Koob: Meine Lehre als Elektroniker 
für Geräte und Systeme, sowie das sich 
anschließende Studium der Elektrotech
nik in Schmalkalden waren wichtige 
Voraussetzungen, um meine angeborene 
Neigung zum Tüfteln und Basteln in die 
richtige Richtung zu lenken. Und schließ
lich konnte ich als Prüfingenieur weitere 
wichtige Erfahrungen sammeln. 

Für die Leistungsfähigkeit und den 
Fahrkomfort in Elektrofahrzeugen ist es 
von großer Bedeutung, die Magnetfelder 
im Motor zu prüfen und zu optimieren. 
Hierfür gab es bisher noch keine zufrie
denstellende Lösung. Somit stellte sich 
für mich die Herausforderung, nach einer 
solchen zu suchen. Der eigentliche Impuls 
dazu kam von der Erkenntnis, dass der 
Rotor hinsichtlich der messtechnischen 
Analyse deutlich zu wenig Beachtung 
fand. 2018 habe ich dann meine Selbst
ständigkeit nebenberuflich begonnen.

GRÜNDER DES MONATS
Innovation aus dem Grabfeld – Mess- und Prüftechnik für Elektromotoren

In unserer Serie „Gründer des Monats“ stellen wir Existenzgründer aus dem 
IHKBezirk Südthüringen vor, die sich durch eine besondere Geschäftsidee aus
zeichnen oder Gründer, die im Rahmen der Unternehmensnachfolge starten.  
Für diese Ausgabe haben wir ein Interview mit Max Koob, Geschäftsführer der 
Koob Testsystems GmbH, geführt.

Was zeichnet Koob Testsystems aus?
Max Koob: Wir verstehen uns als kleines 
aber sehr effizientes Technologie-Unter
nehmen, das sich die Aufgabe gestellt 
hat, elektrotechnische Produkte, Entwick
lungsschritte und Prozesse zu messen und 
auszuwerten. Wir bieten unseren Kunden 
Entscheidungshilfen und eine Möglichkeit, 
ihre Abläufe zu optimieren. Dabei bündeln 
wir Ingenieursarbeit, Elektrotechnik und 
Programmierung unter einem Dach. 

Im Zusammenschluss mit freiberuf
lichen Partnern haben wir mittlerweile 
deutschlandweit ein gut funktionieren
des Netzwerk aufgebaut, um Synergien 
kooperativ zu nutzen. 

Die Automobilindustrie steht vor neuen 
Herausforderungen. Ist das die Chance 
für Ihr Unternehmen?
Max Koob: Die Anforderungen an die 
Produktionsprozesse von Elektromotoren 
sowie ein laufend ansteigender Bedarf er
fordern eine kontinuierliche Überprüfung 
der Herstellungs oder Entwicklungskette 

und schnelle Hilfe bei Problemen. In der 
deutschen Automobilindustrie gelten seit 
langem höchste Qualitätsanforderungen. 
Das gilt umso mehr bei der Elektromo
bilität, sollen doch die Vorteile dieser 
Antriebsform gegenüber den konventio
nellen Fahrzeugen deutlich herausgestellt 
werden. Unser Fokus liegt ganz klar auf 
der Testung von Magnetfeldern in Elekt
romotoren in erster Linie im Fahrzeugbau, 
aber natürlich auch in weiteren industriel
len Bereichen, wie der Metallverarbeitung, 
dem Maschinen und Anlagenbau. Das 
magnetische Feld gibt Aufschluss über 
die Qualitäten der Rotoren. Mit unseren 
Systemen können Schwachstellen sekun
denschnell ermittelt und somit frühzeitig 
kostspielige Ausfälle vermieden werden. 
Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Prozes
soptimierung und Ressourceneffizienz.

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres  
Unternehmens?
Max Koob: Unser stetig wachsendes 
Knowhow und die steigenden Test 
sowie Analyseanforderungen führen 
immer wieder zu Neuerungen innerhalb 
unseres vorhandenen Produktportfolios. 
All unsere Systeme sind für entsprechen
de Adaptionen vorbereitet und können 
je nach Bedarf modifiziert werden. Mit 
unserem Magnetfeldscan, der aktuell 
der Schnellste am Markt ist, arbeiten wir 
in verschiedenen Optionen. In unserem 
Testzentrum können wir Motoren, insbe
sondere Prototypen im Entwickler oder 
Herstellerauftrag testen. Mit den mobilen 
Testmaschinen sind wir beim Kunden vor 
Ort oder wir liefern Prüfstände, die dann 
in die Serienproduktion integriert werden. 
Dabei dient unser Messsystem sozusagen 
als Qualitätssicherungsinstrument.
Perspektivisch wollen wir uns noch stärker 
am Markt etablieren und den Standort im 
Grabfeld erweitern.

www.koob-testsystems.deMax Koob, Geschäftsführer der Koob Testsystems GmbH

http://www.koob-testsystems.de
http://www.koob-testsystems.de
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Bei Vorliegen einer Bürgschaft der 
BBT fällt es der Hausbank leichter, 
dem Unternehmen einen Kredit zu 

gewähren, weil die Finanzierung dann 
sicherer ist. Die Bürgschaft wird von der 
BBT gewährt, aber der Kredit muss von 
einer Bank kommen. 

Im Zuge der CoronaPandemie bietet 
nun die BBT für Liquiditätskredite, ab so
fort und bis zum 31. Dezember 2020, eine 
Bürgschaftsübernahme von 100 Pro
zent an. Mit ihrem neuen Produkt „BBT 
Liqui 100“ vereint die BBT eine 100%ige 
Bürgschaftsübernahme mit einem Kredit 
der Hausbank von bis 250.000,00 Euro. 

PROGRAMM „BBT LIQUI 100“ DER BÜRGSCHAFTSBANK 
THÜRINGEN GMBH AM START
100 Prozent Bürgschaftsquote für Kredite bis maximal 250.000 Euro

Schon in VorCoronaZeiten hatte sich die Bürgschaftsbank Thüringen GmbH (BBT) 
als Partner für die Unternehmen in Thüringen bewährt, indem sie bei fehlenden 
Sicherheiten eine Bürgschaft anbot. 

Für diesen Kredit darf die Hausbank aber 
nicht mehr als 1 Prozent Zinsen berech
nen. Diese Bürgschaft kann online direkt 
bei der Hausbank beantragt werden. Die 
BBT berechnet für die Bürgschaft kein 
Bearbeitungsentgelt. Zu den max. 1 Pro
zent p.a. Zinsen der Hausbank kommt noch 
eine Bürgschaftsprovision von 1,35 Prozent 
p.a. hinzu. 

Eine Bürgschaftsquote von 100 Prozent 
hat die BBT bislang noch nie angeboten. 
Das Programm wendet sich an beste
hende kleine und mittlere Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft sowie 
Freiberufler, die zum 31. Dezember 2019 

kein Unternehmen in Schwierigkeiten 
gewesen sein dürfen. Ebenso sind Sanie
rungsvorhaben, Existenzgründungen und 
Umschuldungen/Ablösungen von Krediten 
ausgeschlossen. Aber auch beim Programm 
„BBT Liqui 100“ muss der Unternehmer 
Sicherheiten stellen und eine Mithaftung 
eingehen. Die Laufzeit der Bürgschaft 
beträgt max. zehn Jahre und bei Kontokor
rentkrediten sind es maximal acht Jahre.

/ Informationen und Antrag
https://bb-thueringen.de/ 
loesungen/ 
buergschaft-liqui-100/ 

ANNEGRET KLEIN
Tel. +49 3628 6130-513
klein@suhl.ihk.de

ÜBERBRÜCKUNGSHILFE 

Die Überbrückungshilfe wird in den Monaten September bis Dezember fortgesetzt. 
Dabei werden die Zugangsbedingungen abgesenkt und die Förderung ausgeweitet. 
Zentrale Empfehlungen von DIHK, IHKs und Unternehmen werden damit umgesetzt.

www.suhl.ihk.de/  
coronavirus/corona- 
ueberbrueckungshilfe

https://bb-thueringen.de/loesungen/buergschaft-liqui-100/
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Wer in Österreich oder Polen 
Aufträge für die öffentliche 
Hand erfüllt, muss bereits 

seit Jahren seine Forderungen in Form 
von elektronischen Rechnungen einrei
chen. Elektronische Rechnungen sind 
in diesem Zusammenhang keine Rech
nungen im PDFFormat, die per EMail 
verschickt werden. Vielmehr weisen sie 

ERSTER SCHRITT ZUR VERBINDLICHEN ERECHNUNG?
die Eigenschaft auf, dass sie sogleich von 
der Buchhaltungssoftware der staatlichen 
Stelle bearbeitet werden können.

Zum 27. November 2020 folgt nun 
Deutschland für alle öffentlichen Aufträge, 
die für den Bund oder dessen Behörden 
erbracht wurden. Von den Bundesländern 
folgt lediglich Bremen dem vom Bund 
gesetzten Termin, andere Bundesländer 

später. In Thüringen bleibt es für die Un
ternehmen beim bereits jetzt bestehenden 
Wahlrecht. 

Die Rechnungen gegenüber der öffent
lichen Hand heißen XRechnungen, weil sie 
in einem XMLFormat an den Auftraggeber 
übertragen werden. 

www.suhl.ihk.de/unternehmen/ 
e-rechnung

FIT FÜR DIE CORONABETRIEBSPRÜFUNG

Die Finanzverwaltung verzichtet 
wegen der CoronaPandemie nicht 
auf Betriebsprüfungen. Dieser Satz 

gilt einerseits für die Betriebsprüfungen 
in 2020, die so wie immer durchgeführt 
werden. Er gilt aber auch für die sich 
anschließenden Jahre: Es wird die Zeit 
kommen, zu der Unternehmen ver
mehrt zu dem Jahr mit dem allgemeinen 
Ausnahmezustand geprüft werden. Die 
Pandemie als solche ist ein ungewöhn
liches Ereignis, an das wahrscheinlich 
Jeder persönliche Erinnerungen zurück
behalten wird. 

Fraglich ist allerdings, ob diese Erin
nerungen so strukturiert sind, wie es die 

Nur ungern trennen sich Unterneh
men von bewährten Mitarbeitern. 
Das Instrument der konjunkturellen 

Kurzarbeit erlaubt es ihnen, (teilweise) 
überflüssig gewordene Mitarbeiter finan
ziert durch das staatliche Kurzarbeitergeld 
für bis zu ein Jahr (in bestimmten Fällen 
auch länger) an das Unternehmen zu 
binden. Bessert sich jedoch die Lage nicht, 
stehen irgendwann auch Freisetzungen 
auf der personalpolitischen Agenda. Diese 
sind teuer, weil Kündigungsschutz und 
Abfindungsansprüche berücksichtigt 

Fragen sein werden, die die Finanzverwal
tung vielleicht in 2025 im Rahmen einer 
Betriebsprüfung stellen wird. Außeror
dentliche Kosten und Verluste sind für die 
Prüfer ebenso interessant wie außeror
dentliche Umsätze oder Erträge. Um später 
alle Fragen richtig beantworten zu können, 
sollte man frühzeitig mit der Dokumentati
on betrieblicher Besonderheiten beginnen. 
Die strukturierte Erfassung der für das 
Unternehmen geltenden Verordnungen, 
Hygienestandards, Sofort und weiterer 
Hilfen sollte jetzt begonnen werden.

www.suhl.ihk.de/unternehmen/
nachweisbuch

FREISETZUNG ALS TRANSFER GESTALTET
werden müssen. Sie sind auch deshalb 
teuer, weil sie dem Unternehmen in der 
Region einen Imageverlust bescheren 
können.

Unternehmen jeder Größe steht jedoch 
auch ein anderes Verfahren zur Verfü
gung. Durch Einsatz einer Transfergesell
schaft können sich Unternehmen sozial
verträglich von Mitarbeitern trennen. Sie 
können ihren Mitarbeitern auf diese Weise 
helfen, schnell einen neuen Job zu finden. 
Außerdem können sie auf diese Weise das 
Image eines fürsorglichen Arbeitgebers 

aufbauen und davon später bei der 
Fachkräftegewinnung profitieren. Je nach 
Ausgestaltung kann sich die Freisetzung 
von Mitarbeitern über TransferKurzar
beitergeld und Transfergesellschaft auch 
finanziell rechnen.

www.suhl.ihk.de/ 
unternehmen/freisetzung- 
sozialvertraeglich-gestalten

DR. JAN PIETER SCHULZ
Tel. +49 3681 362-406
schulz@suhl.ihk.de

© Alliance – stock.adobe.com
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NEUER DIENST IM THÜRINGER SERVICEPORTAL
Servicekonto und erweiterte Onlinedienste

Das Serviceportal des Freistaates Thüringen und die OnlineDienstleistungen werden 
entsprechend der eGovernmentStrategie nach und nach weiter ausgebaut. Damit 
wird digitale Verwaltung immer öfter auch den Unternehmen den Weg zum Amt  
ersparen. Allen Verwaltungen in Thüringen stehen dafür gemeinsame und kosten
freie Basisdienste zur Verfügung.

Weitergabe von Daten zu. Die Weitergabe 
der Daten erfolgt ausschließlich in diesen 
Fällen. Die angeschlossenen Dienste sind 
immer behördliche Onlinedienste, welche 
Unternehmen und Bürger nutzen wollen. 
Welche Daten dabei jeweils abgerufen 
werden, legt der Dienst fest, den man nut
zen möchte, nicht das Servicekonto. Darü
ber hinaus werden Daten nicht an weitere 
angeschlossene Verfahren übermittelt. 

/ Dienste teilweise kostenpflichtig

Eine Reihe dieser Dienste stehen nur ein
geschränkten Nutzerkreisen vollständig zur 
Verfügung und können ggf. kostenpflichtig 
sein. In diesen Fällen ist es erforderlich, 
sich im Portal anzumelden. Unterneh
men können z. B. ihre Rechnungen an die 
Verwaltungen des Landes und der Kom
munen in Thüringen ab sofort elektronisch 
einreichen. Der Zugang erfolgt über die An
meldemaske der OZGRE (Onlinezugangs
gesetzRechnungseingangsplattform). 

Von ca. 950 im Zuständigkeitsfinder 
enthaltenen Leistungen können inzwischen 

278 im Onlineverfahren beantragt werden. 
Darunter befinden sich allein 119 Erlaub
nisverfahren, insbesondere zum Führen 
von Berufsbezeichnungen. Bestehende 
oder zukünftige Unternehmen finden Ver
waltungsleistungen vor allem im Bereich 
des Gewerberechtes und in den Branchen 
der Gastronomie, Makler und Sachver
ständigenwesen, dem Handwerk und der 
Landwirtschaft.

/ Entschädigungsleistungen

Die Thüringer Kommunen stehen vor der 
gesetzlichen Aufgabe, ihre Verwaltungen 
umfassend zu digitalisieren und wer
den damit gerade auch in Krisenzeiten 
Informationen bündeln und Antragstel
lungen erleichtern. Aktuell können auch 
Entschädigungsleistungen nach § 56 
Infektionsschutzgesetz online beantragt 
werden. Damit erfolgt in Zeiten der 
CoronaPandemie eine Abrundung des 
digitalen Angebotes durch das Thüringer 
Landesverwaltungsamt.

https://verwaltung. 
thueringen.de

ANTJE FREUND
Tel. +49 3681 362-233
freund@suhl.ihk.de

Zu den Basisdiensten des Verwal
tungsportals gehören das On
lineAntragssystem ThAVEL, der 

Zuständigkeitsfinder als Verwaltungs
suchmaschine sowie ein EPayment. Seit 
August 2020 gehört zu diesen Basisdiens
ten auch das Thüringer Servicekonto. Mit 
einem hohen Vertrauensniveau wird nun 
auch die persönliche Identifizierung er
möglicht. Das Servicekonto des Freistaats 
Thüringen bietet somit Unternehmen, 
Gründern sowie Bürgern eine sichere und 
komfortable Authentifizierung und Iden
tifizierung für alle E-Government-Leis
tungen des Landes Thüringen und ist ein 
freiwilliges Angebot.

/ Registrierung

Alle einmal erfassten Daten einer Per
son oder eines Unternehmens können 
in allen angeschlossenen Portalen und 
OnlineAngeboten verwendet werden. Um 
das Servicekonto zu nutzen, muss man 
sich einmal registrieren und die Daten des 
Unternehmens oder der Einzelperson er
fassen. Die Übertragung der persönlichen 
Daten kann sowohl manuell oder auch mit 
der eIDFunktion des Personalausweises/
elektronischen Aufenthaltstitels in das 
Servicekonto erfolgen. Durch die Regis
trierung erhalten Sie die Möglichkeit, auf 
OnlineDienste zuzugreifen, die das Ser
vicekonto als zentralen Identifizierungs
dienst nutzen. Das Servicekonto selbst 
enthält nur die persönlichen Grunddaten 
und Ihre verschlüsselte Benutzerken
nung, verwaltet aber nicht die jeweiligen 
Zugriffsrechte oder sonstige Daten.

Bei Nutzung und Aufruf von verschie
denen Onlinediensten stimmt man der 

ANZEIGE
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NACHFOLGEBÖRSE
/ Nachfolgersuche

CHIFFRE ORT / LAGE GESCHÄFTSZWECK

ASHL_20015 Stadt Suhl Podologische Praxis in Zentrumsnähe mit sehr großem Kundenstamm und Inventar  
in vollsaniertem Mietobjekt

ASHL_20017 Oberhof Ladengeschäft mit 16 m² Büro-/Lagerfläche und 24 m² Verkaufsfläche für Souvenirs,  
Presseartikel, Lotto und Tabakwaren im Zentrum von Oberhof

ASHL_20018 Landkreis Schmalkalden 
Meiningen

Kiosk und Gaststätte „Zum Wetzstein“ in touristisch attraktivem Ausflugsgebiet –  
Erlebniswelt Rhönwald – zur Pacht

/ Übernahmeinteresse

CHIFFRE ORT / LAGE GESCHÄFTSZWECK

SSHL_20106 Thüringen Führungserfahrener DiplomIng. und WirtschaftsIng. mit Schwerpunkt im Sales/Projekt
management in der ITBranche sucht eine Führungsposition als Interimsmanager bzw. ein 
Unternehmen zur Übernahme/Beteiligung

Alle o. g. Angebote und Nachfragen veröffentlicht die IHK Südthüringen ohne Gewähr. Detailinformationen zu den hier  
aufgeführten und weiteren Inseraten finden Sie unter Angabe der Chiffre-Nr. in der Nachfolgebörse

 www.nexxt-change.org 
 www.suhl.ihk.de/nexxt-change

DETLEF SCHMIDTSCHOELE / Tel. +49 3628 6130-515 / d.schmidt@suhl.ihk.de

ThEx –  Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum, geför
dert durch das Thüringer Wirtschaftsministerium aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds 

17. November 2020  
10:00 Uhr 
Technologie und GründerFörderungsgesellschaft  
Schmalkalden/Dermbach GmbH (TGF)
Allendestraße 68
98547 Schmalkalden 
Thema: „Mut zur (Markt)Lücke – wer suchet,  
der findet!“ – Wo finde ich den passenden Markt  
für meine Produkte oder Dienstleistungen? 

www.thex.de/veranstaltungen

REGIONALE 
GRÜNDERTREFFEN

DETLEF SCHMIDTSCHOELE / Tel. +49 3628 6130-515 / d.schmidt@suhl.ihk.de

ROADSHOW 
UNTERNEHMENS
NACHFOLGE

15. Oktober 2020  
17:00 Uhr 
Berufsbildungs und Technologiezentrum der  
Handwerkskammer Südthüringen (BTZ) 
Kloster 1
98530 Rohr-Kloster
Thema: Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten im  
Rahmen der Unternehmensnachfolge

www.thex.de/nachfolge 

http://www.nexxt-change.org
http://www.suhl.ihk.de/nexxt-change
http://www.nexxt-change.org
http://www.thex.de/veranstaltungen
http://www.thex.de/veranstaltungen
http://www.thex.de/nachfolge
www.thex.de/nachfolge


SÜDTHÜRINGISCHE WIRTSCHAFT 10 /  202016

IHK SETZT SICH EIN

ARBEITSSCHUTZKONTROLLGESETZ
Geplantes Verbot von Zeitarbeit gefährdet Thüringer Traditionsbranche

Für die Autoren des neuen Arbeits
schutzkontrollgesetzes sind die 
CoronaAusbrüche auf den großen 

Schlachthöfen in den alten Bundeslän
dern der Anlass, alte Forderungen aus 
Politik und Gewerkschaften umzusetzen. 
Wird das Gesetz verabschiedet, wird 
ab 2021 in Betrieben mit 50 und mehr 
Beschäftigten sowie allen nichthand
werklichen Fleischindustriebetrieben der 
Einsatz von Werkverträgen und Zeitar
beit verboten. Außerdem wird eine klare 
Verantwortlichkeit für Personalführung 
festgelegt. Mit der Einführung einer 
branchenunabhängigen Mindestbesich
tigungsquote von jährlich 5 Prozent aller 
Unternehmen ab 2026 wird zudem das 
Ziel einer bundeseinheitlichen Kontroll
dichte verfolgt.

Die bundesweite Etablierung einer 
einheitlichen Kontrollkultur bestehender 
gesetzlicher Bestimmungen erscheint 
richtig. Das pauschale Verbot von Zeit
arbeit ist hingegen nicht nachvollziehbar 

und bringt gerade mittelständische Unter
nehmen in erhebliche Schwierigkeiten. Aus 
diesem Grund lud die IHK Südthüringen 
Anfang September zum Pressegespräch. 

Redebeiträge lieferten Marcel Retsch, 
Geschäftsführer der Meininger Wurst
spezialitäten aus Thüringen GmbH, 
Dr. Ralf Pieterwas, Hauptgeschäftsführer 
IHK Südthüringen, Kevin HollandMoritz, 
Geschäftsführer der Fleisch und Wurst
waren Schmalkalden GmbH Thüringen, 

Gerald Ullrich, Mitglied des Deutschen 
Bundestags (FDP), Dr. Kerstin Ziemer, 
Abteilungsleiterin des Thüringer Lan
desamts für Verbraucherschutz und 
Florian Swyter, Hauptgeschäftsführer des 
Bundesarbeitgeberverbands der Perso
naldienstleister e. V. (im Bild v. l.).

DR. JAN PIETER SCHULZ
Tel. +49 3681 362-406
schulz@suhl.ihk.de

Die IHK Südthüringen lehnt die 
Möglichkeit, Windkraftanlagen im 
Wald zu errichten, grundsätzlich 

ab. Aber auch in touristisch bedeutsamen 
Regionen sollten generell keine Windvor
ranggebiete ausgewiesen werden, denn 
Tourismus ist gerade in Südthüringen 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die IHK 
Südthüringen setzt sich dafür ein, dass 
der Freistaat Thüringen baldmöglichst von 
der Länderöffnungsklausel (Beschluss vom 
Juli 2020) Gebrauch macht und in der 
Landesbauordnung den Mindestabstand 
zwischen Windkraftanlagen und Wohn
bebauung auf den Höchstwert – 1.000 
Meter – festsetzt. 

KEINE WINDRÄDER IM WALD –  
MINDESTABSTÄNDE AUF 1.000 METER FESTLEGEN

Im Juli 2020 hatte die IHK Südthüringen 
Schreiben mit den genannten Forderun
gen an das Thüringer Umwelt sowie das 
Thüringer Infrastrukturministerium, den 
InfrastrukturLandtagsausschuss sowie die 
CDU bzw. die FDPFraktion im Thüringer 
Landtag gesendet. Im Zuge einer schriftli
chen Anhörung des Landtagsausschusses 
für Umwelt, Energie und Naturschutz, die 
im September 2020 stattfand, hat sich die 
IHK Südthüringen ebenfalls für die oben 
genannten Forderungen eingesetzt. 

Unterstützung finden die IHK-Forde
rungen durch die CDUFraktion, die in 
dem von CDU und FDP eingebrachten 
Gesetzentwurf vom Januar 2020 ebenfalls 

das Verbot von Windkraft im Wald fordern. 
Eine Rückmeldung hat die IHK auch vom 
Infrastrukturminister, Prof. Dr. Benjamin 
Immanuel Hoff, erhalten. Demnach ist aus 
Sicht des Infrastrukturministeriums eine 
landesgesetzliche Regelung zu den Min
destabständen nicht erforderlich. Es gibt 
jedoch allgemeinen Konsens darüber, dass 
die Belange von Natur und Umweltschutz 
sowie der Bürger in den angrenzenden 
Orten im Zuge der Planung von Windkraft
anlagen sorgfältig abzuwägen sind.

DR. JANET NUSSBICKERLUX
Tel. +49 3681 362-174
nussbicker-lux@suhl.ihk.de
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Die IHK Südthüringen setzt sich  
dafür ein, dass es bei der Grund
steuer einfacher und nicht 

komplizierter für die Unternehmen wird. 
In ihren Wirtschaftspolitischen Grund
positionen 2020 heißt es: „Wird das 
Bundesrecht durch alternative Gesetzge
bung mindestens eines Bundeslands z. B. 
Bayern (Flächenmodell) deutlich verein
facht, soll Thüringen für die Übernahme 
dieser Regelungen optieren.“ 

Inzwischen haben mehrere Bundeslän
der Alternativmodelle zum Bundesmodell 

GRUNDSTEUER
Einfachheit geht vor Bündnistreue

vorgelegt. Seitens der Thüringer Landes
regierung ist hingegen keine Bewegung 
erkennbar, als wollte man der Bundes
regierung in dieser Sache nicht in den 
Rücken fallen. 

Da das Bundesmodell jedoch Auskünf
te über Daten von den Unternehmen 
verlangt, über die sie möglicherweise gar 
nicht verfügen (können), wie Nutzungs
art und Bauart des Gebäudes, hat sich 
die Arbeitsgemeinschaft der Thüringer 
IHKs kürzlich an den Thüringer Minis
terpräsidenten Bodo Ramelow gewandt. 

Tenor des Schreibens: Ministerpräsident 
Ramelow möge sich für eine einfache, 
aufkommensneutrale und bürokratie
arme Grundsteuer einsetzen. Die IHKs 
regten an, dass sich Thüringen an das 
Modell eines anderen Bundeslandes 
mit Öffnungsklauseln anschließen solle 
und boten einen weiteren Austausch zu 
diesem Thema an.

DR. JAN PIETER SCHULZ
Tel. +49 3681 362-406
schulz@suhl.ihk.de

S eit 2012 besteht mittlerweile die Thü
ringer Regelung zur Beschränkung 
der Samstagsarbeit für die Beschäf

tigten im Einzelhandel. Eine thüringenweite 
Umfrage im August (s. Seite 6), an der sich 
rund 350 Einzelhandelsunternehmen be
teiligten, brachte nun erneut das Ergebnis 
hervor, dass etwa die Hälfte der Unterneh
mer für eine Abschaffung oder zumindest 
Lockerung der Restriktionen plädiert. Die 
Ergebnisse wurden von den drei Thüringer 
IHKs in einer gemeinsamen Stellungnahme 
Ende August an das Thüringer Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie formuliert, wobei auch auf die Be
stimmungen zur Sonntagsöffnung Bezug 
genommen wurde.

Thüringen nimmt mit seiner Regelung 
zum Besonderen Arbeitnehmerschutz in 
§ 12 Abs. 3 Thüringer Ladenöffnungsgesetz 
eine Sonderstellung ein. Die strikte Festle
gung, dass Angestellte in Verkaufsstellen 
an mindestens zwei Samstagen im Monat 
nicht beschäftigt werden dürfen, lässt die 
individuellen Wünsche und Bedürfnisse der 
Arbeitnehmer außen vor, wie zahlreiche 
Stimmen aus den befragten Unternehmen 
verdeutlichen. Sei es Zeit für Erledigungen 

MEHR FLEXIBILITÄT DER LADENÖFFNUNGSZEITEN NÖTIG
Thüringer IHKs fordern Landesregierung erneut zu gesetzlichen Anpassungen auf

unter der Woche, die gerade in Corona 
Zeiten in den Fokus gerückte Kinderbetreu
ung zu Hause oder die Möglichkeit über 
Provisionen an den umsatzstarken Samsta
gen das Gehalt zu steigern – es existieren 
vielfältige Motive, warum sich Mitarbeiter 
eine Wahlfreiheit für einen verstärkten 
Einsatz an Samstagen wünschen. Wie 
dies konkret umgesetzt werden kann, war 
bereits 2018 als Verordnungsentwurf durch 
einen Fachausschuss der IHK Südthüringen 
ausgearbeitet worden.

/ Restriktiven Regelung  
abschaffen

Aus Sicht der Unternehmen bedeuten 
die bestehenden Beschränkungen einen 
erhöhten Aufwand bei der Personalpla
nung, insbesondere bei krankheitsbeding
ten Ausfällen oder zu Urlaubszeiten. Die 
Besetzung an Samstagen muss reduziert 
oder es müssen Teilzeit/Aushilfskräfte 
eingesetzt werden, wodurch die Arbeits
belastung für die verfügbaren Vollzeitmit
arbeiter steigt und die Beratungsqualität 
für die Kundschaft letztendlich sinkt. 
Letztere gibt für viele Menschen den 

Ausschlag, den stationären Handel aufzu
suchen, anstatt online zu kaufen.

Die CoronaPandemie mit ihren dras
tischen Einschnitten – insbesondere für 
die Einzelhändler – sollte das Bewusstsein 
dafür gestärkt haben, dass die Branche 
umso dringender auf positive Impulse an
gewiesen ist und Restriktionen abgebaut 
werden müssen. Hier hinein spielt auch 
der zu hohe und zu bürokratische Auf
wand für die Genehmigung verkaufsoffe
ner Sonn- und Feiertage. Sie eröffnen den 
Händlern die Chance, zumindest einen Teil 
der entgangenen Umsätze nachzuholen.

Vor diesem Hintergrund fordern die 
Thüringer IHKs in der Stellungnahme 
weiter eine Vereinfachung des Antrags
verfahrens und mehr Rechtssicherheit für 
verkaufsoffene Sonn- und Feiertage sowie 
die Möglichkeit, auch am zweiten und 
dritten Adventssonntag zu öffnen. Die 
Entlastung des stationären Einzelhandels 
ist eng mit der dringend notwendigen 
Belebung der Innenstädte verbunden.

THOMAS LESER
Tel. +49 3681 362-132
leser@suhl.ihk.de
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MIT VIDEODATE ZUM AUSBILDUNGSPLATZ?
Ausbildungsevent „Die Berufsinformationsmesse – Match your future Boss“  
fand online statt

ANZEIGE

A m 26. September 2020 fand das 
Ausbildungsevent „Match your 
future Boss“ als Coronataugliche 

Tochter der bekannten Berufsinforma
tionsmesse der IHK Südthüringen statt. 
Ursprünglich war das Event sowohl vor 
Ort als auch per Videodate geplant.

38 Unternehmen meldeten sich für das 
Event an, um junge Talente in 15-minü
tigen Gesprächen für eine Ausbildung in 
Südthüringen zu begeistern. Trotz um
fangreicher Bewerbung des Events über 
Elternbriefe, Schulbesuche und Social 
MediaWerbung blieben die Anmelde
zahlen auf Talentefinder mit 54 Talenten 
und zehn vereinbarten Terminen deutlich 

hinter den Erwartungen. Die Veranstal
tung wurde deshalb kurzfristig auf ein 
reines OnlineEvent umgestellt. Verein
zelte spontane Besucher wurden im Haus 
der Wirtschaft zu Fragen der Ausbildung 
beraten. Die IHK Südthüringen hofft, 
dass das Interesse an einer Ausbildung 
Coronabedingt nicht nachhaltig ge
schwächt ist und wird die Gründe für das 
insgesamt geringe Interesse der jungen 
Zielgruppe analysieren.

Nach wie vor ist die IHK Südthüringen 
von der Idee des vorherigen Kennenler
nens von Jugendlichen und Unterneh
men überzeugt. Die App „Talentefinder“ 
ist dafür das richtige digitale Tool, denn 

hier können sich die Teilnehmer mit 
aussagekräftigen Profilen liken, matchen 
und chatten. Nach dem Prinzip von Like 
und Dislike können sie dann eine Aus
wahl treffen und bei einem Match (beide 
Seiten markieren sich mit einem Like) 
sogenannte Dates vereinbaren. 

www.suhl.ihk.de/ 
berufsinformationsmesse

MARIA HESS
Tel. +49 3681 362-234
hess@suhl.ihk.de

http://www.suhl.ihk.de/berufsinformationsmesse
http://www.suhl.ihk.de/berufsinformationsmesse
http://www.suhl.ihk.de/berufsinformationsmesse


12. November 2020
14:00 Uhr
IHKBildungszentrum, Hauptstr. 33 
98529 Suhl-Mäbendorf
Anmeldung erforderlich
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ENTWICKLUNG DER AUSBILDUNGSVERHÄLTNISSE
Der Abwärtstrend ist gestoppt – Im Endspurt bleibt noch viel zu tun!

Zum 30. September 2020 wurde der seit Mai diesen Jahres bestehende Abwärts
trend bei der Eintragung der neuen Ausbildungsverträge gestoppt.
Waren es zum 31. Mai 2020 noch 31 Prozent weniger eingetragene Ausbildungs
verhältnisse zum Vorjahr, so beträgt der Rückgang am 30. September 2020 noch  
12 Prozent.

Die Tendenz der Entwicklung der 
eingetragenen Ausbildungsver
hältnisse für das Ausbildungsjahr 

2020/2021 bestätigt, dass es zunächst 
eine zeitliche Verzögerung der Entschei
dungen für neue Ausbildungsverhältnisse 
gab und gibt, die Coronabedingt ist. Die 
fehlenden Aktivitäten zur Berufsorientie
rung an den Schulen, in der Agentur für 
Arbeit und den Kammern machen sich in 
den Entscheidungen der Eltern und der 
Schulabgänger deutlich bemerkbar.

Gleichzeitig wurden zum Ausbildungs
beginn ab 1. September 2020 überdurch
schnittlich viele Ausbildungsverträge in 
das Verzeichnis der IHK Südthüringen 
eingetragen. Trotzdem ist der Rückgang 
um 12 Prozent zum Vorjahr problema
tisch im Hinblick auf die Fachkräfteent
wicklung der nächsten Jahre.

Offensichtlich dauert auch die zeitliche 
Verzögerung zum Abschluss von Aus
bildungsverträgen noch an. In diesem 
Zusammenhang ist es besonders wichtig, 
dass vor allem Schulabgänger mit Real
schulabschluss und Abitur noch bis zum 
Ende des laufenden Kalenderjahres in das 
erste Ausbildungsjahr einsteigen können! 

Aktuell zeigt sich, dass vor allem im 
Handel, in der Industrie und der gewerb
lichen Wirtschaft als auch im Gastge
werbe noch Chancen für einen Ausbil
dungsplatz bestehen. Es gibt also sowohl 
für Schulabgänger als auch Unterneh
men mit freien Ausbildungsstellen alle 
Möglichkeiten, einen Ausbildungsver
trag zu schließen und dem Abwärts
trend weiter entgegenzuwirken. Dazu 
beraten die Ausbildungsberater der IHK 
Südthüringen gern vor Ort (im Haus der 

Wirtschaft), telefonisch und per EMail. 
Jeden Donnerstag ist von 15:00 Uhr bis 
18:00 Uhr zusätzlich eine Beratungs-
hotline unter Tel. +49 3681 362-662  
geschaltet.

IHK-Hotline für AusbildungsplatzsucheJeden Donnerstag15:00 bis  18:00 Uhr

S eit zwei Jahren findet regelmäßig 
die Veranstaltungsreihe Forum A für 
Ausbilder, Ausbildungsverantwort

liche sowie Personalverantwortliche statt. 
Auch im gerade begonnenen Ausbil
dungsjahr wird es das kostenfreie Format 
für einen fachlichen Austausch geben.

FORUM A
Ausbilderarbeitskreis findet auch 2020 statt!

Folgende Schwerpunktthemen  
sind geplant:

/ Ausbildungsjahr 2020/2021:  
Was gibt es unter CoronaBedingungen 
in der Ausbildung zu beachten?

/ Auszubildende und Kurzarbeit
/ Berufsbildungsmodernisierungsgesetz 

(BBiMoG), u. a. Anrechnung der Berufs
schulzeit auf die tägliche/wöchentliche 
Ausbildungszeit 

www.suhl.ihk.de/ 
veranstaltungen

CONSTANZE LINKE
Tel. +49 3681 362-161
linke@suhl.ihk.de

http://www.suhl.ihk.de/veranstaltungen
http://www.suhl.ihk.de/veranstaltungen
http://www.suhl.ihk.de/veranstaltungen
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Mit einem neuen Prüferschu
lungskonzept führte die IHK 
Südthüringen bereits im März 

2020 eine Veranstaltung zum Thema 
Novellierung der Metall und Elektrobe
rufe durch. Ebenso fand eine Basisschu
lung für neu gewonnene Prüfer in den 
gewerblichtechnischen Berufen, die 
zum Beginn der neuen Berufungsperio
de ihr Ehrenamt aufgenommen haben, 
statt. Die für Mai geplanten Schulungen 
mussten aufgrund der CoronaPandemie 
abgesagt werden. 

SCHULUNGEN FÜR PRÜFER DER BERUFSAUSBILDUNG 
UND FORTBILDUNG

Pünktlich zum Auftakt des Ausbildungs
jahres 2020/2021 führte die IHK Südthü
ringen ihr Konzept fort. Am 9. September 
2020 referierte Prof. Dr. MüllerGrune 
zur Novellierung des Berufsbildungs
gesetzes (BBiG) aus der Sicht des Prüfers 
und den wesentlichen Änderungen, die 
sich entsprechend für die Prüfungsord
nung ergeben. Am Folgetag gab es den 
zweiten Termin für die Basisschulung  
in den gewerblichtechnischen Berufen, 
geführt von der Dozentin Michelle  
Rivera Campos.

Zusätzlich bietet die IHK Südthüringen 
für alle neuen Prüfer sowie langjährige 
Prüfer in der Aufstiegsfortbildung  
am 20. November 2020 eine Schulung 
an. Die potenziellen Teilnehmer erhalten 
von der IHK eine persönliche Einladung 
mit den entsprechenden Anmelde
informationen.

Am 9. Dezember 2020 wird die 
Prüferschulung vom Mai 2020 nachge
holt. Dozentin ist Angela Heim. Diese 
Schulung richtet sich an Prüfer in der 
AEVOPrüfung. Das Basisseminar für 
Prüfer in den kaufmännischen Ausbil
dungsberufen am 10. Dezember 2020 
leitet ebenfalls Angela Heim. 

Im kommenden Jahr plant die IHK 
Südthüringen erneut eine Prüferschu
lung zur Novellierung des BBiG sowie 
Basisseminare, aber auch berufsspezifi
sche Schulungen, die sich aus den neuen 
Verordnungen zum 1. August 2020, 
vor allem im kaufmännischen Bereich, 
ergeben.

MARIEJOSEPHINE ULBRICH
Tel. +49 3681 362-157
ulbrich@suhl.ihk.de

NACHRUF

Die IHK Südthüringen trauert um PeterMichael Duda. Er verstarb am 16. August 2020. 
Für sein langjähriges aktives Engagement als Prüfer erhielt Herr Duda im letzten Jahr die Silberne Ehrennadel der IHK Südthüringen. 
Seit 1992 hatte er mit seinen Prüfungsausschusskollegen mehr als 1.000 Prüflinge der Region für Tätigkeiten in der Sicherheitsbranche 
geprüft.

Die IHK Südthüringen sowie die Kollegen des Prüfungsausschusses werden Herrn PeterMichael Duda ein ehrendes Andenken bewahren. 
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/ Geprüfter Wirtschafts- 
fachwirt (IHK) 
Bachelor Professional of  
Business (CCI)

 Wirtschaftsfachwirte sind Allrounder 
und arbeiten in allen Branchen. Sie 
übernehmen anspruchsvolle kauf
männische Tätigkeiten im mittleren 
Management. Die Teilnehmer erwerben 
berufsbegleitend einen Abschluss auf 
BachelorEbene. Die Teilnahmekosten 
können zu 50 Prozent mit dem Auf
stiegsBAföG gefördert werden zuzüg
lich einem Bonus für das Bestehen. 
Start: 04.11.2020

/ Microsoft Hyper-V 2019 –  
Administration
Konsolidierung von Serverfarmen durch 
Virtualisierung und Private Cloud sind 
aktuelle ITThemen. Für mittelständische 
Unternehmen stellt Microsoft HyperV 
in der aktuellen Version – basierend auf 
Microsoft Windows Server 2019 – eine 
praxiserprobte, stabile und kostengüns
tige Alternative zu anderen Virtualisie
rungsPlattformen dar. Die Teilnehmer 
erlernen in diesem 28-stündigen berufs
begleitenden Lehrgang die Installation, 
Konfiguration und Verwaltung von 
HyperV und bekommen einen Überblick 
zur Entwicklung einer hochverfügbaren, 
virtuellen Infrastruktur. Jeder Teilneh
mer konfiguriert seine eigene virtuelle 
Infrastruktur auf mehreren Hosts. Damit 
können im Testlabor auch Hochverfüg
barkeitslösungen wie HyperV Replica 
und HyperV Cluster mit SANAn
bindung praxisnah konfiguriert und 
getestet werden.
Start:  28.11.2020

SUHL 
Antje da Silva Santos Tel. +49 3681 362-425 
Katrin Pertig Tel. +49 3681 362-427 
Karolin Moritz Tel. +49 3681 362-426

SONNEBERG 
Heidi Leistner Tel. +49 3675 7506-255

ARNSTADT 
Carmen Klotz Tel. +49 3628 6130-516

IHKWEITERBILDUNGSANGEBOT

Lehrgangsangebote regionaler Anbieter, die auf IHK-Prüfungen vorbereiten, finden Sie unter: 
www.suhl.ihk.de 
www.wis.ihk.de

DATUM SEMINAR / LEHRGANG STD ORT

13.10.2020 Social Media Marketing im B2BBereich (IHK) 32 Webinar

13.10.2020 Selbstbewusst und sicher zum Neukunden – AkquiseGespräche  
systematisch vorbereiten und umsetzen

8 SON

14.10.2020 Umgang mit Konflikten im Sekretariat und Büro 8 ARN

15.10.2020 Workshop - Vertiefung und Auffrischung für Datenschutzbeauftragte 8 SHL

19.10.2020 AzubiKnigge  Gute Umgangsformen für eine erfolgreiche Ausbil
dung 

8 SHL

19.10.2020 Jahresabschluss, Bilanz und Bewertung (IHK) 72 Webinar

19.10.2020 Fachkraft für Controlling (IHK) 60 Webinar

19.10.2020 Prüfungsvorbereitung für Industriekaufleute 48 SHL

21.10.2020 Recht für Existenzgründer 8 SHL

22.10.2020 Aufbauseminar Lohn und Gehalt 8 SHL

26.10.2020 Ausbildung der Ausbilder 52 Webinar

26.10.2020 Prüfungsvorbereitung – Teil 2 für Kaufleute für Büromanagement 16 SHL

27.10.2020 Geprüfter Betriebswirt 514 Webinar

28.10.2020 Vertriebsspezialist (IHK) 70 Webinar

02.11.2020 Ausbildung der Ausbilder 96 SON

02.11.2020 Grundlagen der Buchführung 32 SON

03.11.2020 ECommerce Manager (IHK) 83 Webinar

03.11.2020 Geprüfter Bilanzbuchhalter 800 SHL

03.11.2020 Offensive Verhandlungsstärke – Verhandlungen im Verkauf sicher und 
erfolgreich führen

8 SON

03.11.2020 Der Prokurist 4 SHL

04.11.2020 Schulung für Thüringer Gastwirte in Gaststätten mit  
Glücksspielautomaten

10 SHL

04.11.2020 MS Access – Anwenderlehrgang 16 SHL

04.11.2020 Einreihen von Waren in den Zolltarif 4 Webinar

04.11.2020 Geprüfter Technischer Fachwirt 850 SHL

04.11.2020 Geprüfter Wirtschaftsfachwirt 700 SHL

05.11.2020 Produkthaftung und Produktsicherheit 8 SHL

05.11.2020 Betriebswirtschaftliche Grundlagen 40 SHL

06.11.2020 Microsoft Exchange Server 2019/2016 – Administration 42 SHL

06.11.2020 Brandschutzhelfer gemäß DGUV Richtlinie 205023 4 SON

09.11.2020 Die optimale Präsentation mit MS PowerPoint – Aufbaukurs 16 SHL

09.11.2020 Unterrichtung für Bewachungspersonal nach § 34a GewO 40 SHL

09.11.2020 Grundlagen der FMEA und deren Umsetzungsmöglichkeiten im 
Unternehmen 

16 SHL

10.11.2020 Selbstbewusst und sicher zum Neukunden – AkquiseGespräche  
systematisch vorbereiten und umsetzen

8 SHL

http://www.suhl.ihk.de
http://www.wis.ihk.de
http://www.suhl.ihk.de
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/ Informationen, Firmenprogramm, 
Karrierechancen zu allen  
teilnehmenden Unternehmen

INDUSTRIE INTOUCH THÜRINGER WALD 2020
„AZUBI TOUREN“ zeigen Karrierewege in der Region

Katja König von der Tillmann Ver
packungen Schmalkalden GmbH 
hat in Vorbereitung von INDUSTRIE 

INTOUCH Thüringer Wald am 14. Oktober 
2020 kreative Verpackungslösungen ent
wickelt und wirbt nun für die Teilnahme 
an den „AZUBI TOUREN“. 

Nach ihrer Ausbildung zur Packmittel
technologin ist Katja König ihrem Aus
bildungsbetrieb treu geblieben und hat 
sich im Unternehmen zu einer Expertin 
für Verpackungs lösungen entwickelt. 
Bei der „AZUBI TOUR“ gibt sie ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen an Schulabgänger, 
Ausbildungssuchende und Studierende 
weiter. 

Die „AZUBI TOUREN“ sollen für eine 
Ausbildung und Karriere in der Region 
Thüringer Wald begeistern. Insgesamt 
13 Unternehmen, die ausbilden, bereiten 
dieses ExtraModul als ein besonderes 
ProgrammHighlight in Form einer sepa
raten Führung vor. 

Katja König, Packmitteltechnologin in der Tillmann Verpackungen Schmalkalden GmbH, wirbt mit selbst 
entwickelten Verpackungslösungen für die „AZUBI TOUREN“ bei INDUSTRIE INTOUCH Thüringer Wald in 
diesem Jahr. 

CORNELIA GRIMM 
Tel. +49 3681 362-231 
grimm@forum-thueringer-wald.de

/ Diese Unternehmen beteiligen sich im Rahmen von  
INDUSTRIE INTOUCH Thüringer Wald an der „AZUBI TOUR“

UNTERNEHMEN ORT

PROFECTUS GmbH Suhl

Schaeffler Industrial Drives AG & Co. KG Suhl

Glaswerk Ernstthal GmbH Lauscha

Thüringer Pharmaglas GmbH & Co. KG Neuhaus am Rennweg

Arnold AG Niederlassung Thüringen SteinbachHallenberg

FGB: Präzisionsmaschinenbau Suhl Steinbach  
GmbH & Co. KG

ZellaMehlis

Köberlein & Seigert GmbH Grabfeld/OT Queienfeld

Sandvik Tooling Supply Schmalkalden, Zweignieder
lassung der Sandvik Tooling Deutschland GmbH

Schmalkalden/OT Wernshausen

Tillmann Verpackungen Schmalkalden GmbH HergesHallenberg

BN Automation AG Ilmenau

CUTMETALL Recycling Tools Germany GmbH Eisfeld

Nidec GPM GmbH Auengrund/OT Merbelsrod

ELIOG Industrieofenbau GmbH Römhild

www.industrie-intouch.de
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Die Europäische Union plant im Rah
men des Green Deal, ihre Klimaziele 
anzuheben. Während der deutschen 

Ratspräsidentschaft soll hierüber bis 
Ende 2020 eine Einigung erzielt wer
den. Insbesondere die Verschärfung des 
CO2Reduktionsziels für das Jahr 2030 hat 
sehr weitreichende Auswirkungen auf die 
Wirtschaft, die der DIHK analysiert hat. 

Zur DIHKAnalyse „Green Deal: Auswir
kungen der Anhebung der EUKlimaziele 
auf deutsche Unternehmen“ erklärt der 
stellvertretende DIHKHauptgeschäftsfüh
rer Dr. Achim Dercks:

„Eine Verschärfung der europäischen 
Klimaziele durch den Green Deal hät-
te weitreichende Auswirkungen auf 
deutsche Unternehmen. Viele Betriebe 
müssten deutlich mehr für jede Tonne 
CO2 zahlen. Auch die CO2-Grenzwerte für 
Pkw könnte nochmals abgesenkt werden. 
Angesichts dieser Mehrkosten sind 
wirtschaftliche Chancen nur möglich, 
wenn die Unternehmen die richtigen 
Rahmenbedingungen vorfinden: Dazu 
gehört für die deutsche Wirtschaft ein 
wirksamer Schutz vor Verzerrungen im 
internationalen Wettbewerb. Denn mit 
einer sonst ausgelösten Verlagerung an 
Standorte mit niedrigeren CO2-Kosten ist 

DIHKANALYSE ZUR VERSCHÄRFUNG  
DER EUROPÄISCHEN KLIMAZIELE VERÖFFENTLICHT

niemandem gedient – am wenigsten dem 
Klimaschutz. Eine beschleunigte Reduk-
tion von CO2-Emmissionen kann zudem 
nur gelingen, wenn treibhausgasarme 
Energieträger und neue Produktionsver-
fahren schneller zur Verfügung stehen. 
Hiervon könnten Anbieter von Technolo-
gien für Klimaschutz und Energiewende 
profitieren. Aus Sicht der Unternehmen 
muss der Green Deal als Wachstums-
strategie für die gesamte Wirtschaft 

Innovationen sind der Motor volkswirt
schaftlichen Wachstums, heute mehr 
denn je. Durch das technologie und 

branchenoffene Förderprogramm „Zent
rales Innovationsprogramm Mittelstand 
(ZIM)“ soll die Innovationskraft des 
Mittelstandes nachhaltig gestärkt wer
den – auch in der Zusammenarbeit mit 
ausländischen Partnern (Unternehmen 

IMPULSE FÜR INNOVATIONEN
Förderung internationaler Kooperationen

und Forschungseinrichtungen). Deutsche 
Unternehmen können hier einen um 
bis zu 10 Prozent erhöhten Fördersatz 
erhalten.

Zur Unterstützung von grenzüber
schreitenden Kooperationsprojekten 
bietet das ZIM laufend Ausschreibungen 
mit über 20 Ländern bzw. Regionen 
weltweit an.

Aktuelle Ausschreibungen  
ZIM International:

www.zim.de/ZIM/Redaktion/DE/

MARTIN KRETSCHMANN
Tel. +49 3675 7506-252
kretschmann@suhl.ihk.de

konzipiert sein und harte Struktur-
brüche vermeiden. Höhere Klimaziele 
sind ehrenwert, alleine reichen sie aber 
natürlich nicht.“

www.suhl.ihk.de/ 
energie/aktuelles

DR. JANET NUSSBICKERLUX
Tel. +49 3681 362-174
nussbicker-lux@suhl.ihk.de

© 
m

al
p 

– 
st

oc
k.a

do
be

.co
m

http://www.zim.de/ZIM/Redaktion/DE/
http://www.zim.de/ZIM/Redaktion/DE/
Https://www.suhl.ihk.de/
energie/aktuelles
https://www.suhl.ihk.de/energie/aktuelles
https://www.suhl.ihk.de/energie/aktuelles


SÜDTHÜRINGISCHE WIRTSCHAFT 10 /  2020 25

INNOVATION UND UMWELT

Veranstaltungshinweis

9. REGIONALE 
ENERGIE
KONFERENZ 
SÜDWEST
THÜRINGEN

Am 25. November 2020 findet 
die diesjährige Regionale Energie
konferenz Südwestthüringen in 

Meiningen statt. Sie bietet eine etablierte 
Plattform zur fachlichen Diskussion aktu
eller Fragestellungen der Energiewende. 
Verschiedene Thüringer Pilotprojekte und 
das Thema Wasserstoff stehen auf der 
Agenda. 

Die Veranstaltung richtet sich an alle 
lokalen Akteure aus Unternehmen, Politik 
und Verwaltung und soll einen offenen 
Dialog zwischen den verschiedenen Inte
ressengruppen ermöglichen. 

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) 
führt eine Umfrage unter Industrie
unternehmen zu Beeinträchtigun

gen der Spannungsqualität durch. Hinter
grund sind regelmäßige Beschwerden über 
Spannungseinbrüche und schwankungen 
sowie ihre Folgekosten. Die Befragung läuft 
bis zum 31. Oktober 2020. 

Der BNetzA liegen bislang keine 
systematisch auswertbaren Daten zur 
Spannungsqualität bei der Abnahme 
durch Industrieunternehmen vor. Um sich 
ein besseres Bild über die Probleme und 

BUNDESNETZAGENTUR BEFRAGT  
INDUSTRIEUNTERNEHMEN ZUR 
SPANNUNGSQUALITÄT

Anforderungen an die Spannungs
qualität machen zu können, führt 
die BNetzA derzeit die freiwillige 
Befragung durch. Der Fragenkatalog 
sowie weitere Informationen sind auf 
der Webseite der Bundesnetzagentur 
veröffentlicht.

www.bundesnetzagentur.de/
spannungsqualitaet

DR. JANET NUSSBICKERLUX
Tel. +49 3681 362-174
nussbicker-lux@suhl.ihk.de

ANZEIGE

Informationen und Anmeldung
www.suhl.ihk.de/ 
veranstaltungen

© peterschreiber.media – stock.adobe.com

http://www.bundesnetzagentur.de/Spannungsqualitaet
http://www.bundesnetzagentur.de/Spannungsqualitaet
http://www.suhl.ihk.de/Veranstaltungen
http://www.suhl.ihk.de/Veranstaltungen
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http://www.bundesnetzagentur.de/Spannungsqualitaet


SÜDTHÜRINGISCHE WIRTSCHAFT 10 /  202026

INNOVATION UND UMWELT

Insofern ist es gerade jetzt wichtig, dass 
bereits innovative Unternehmen ihre 
Innovationstätigkeit nicht reduzieren 

und gleichzeitig bisher weniger inno
vative Unternehmen, Innovationen als 
Möglichkeit zur Weiterentwicklung ihres 
Produktportfolios und zur Sicherung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit verstehen. Eine 
wichtige Funktion für die Innovations
fähigkeit einer Region nehmen dabei die 
Hochschulen und Forschungseinrichtun
gen ein.

/ Innovationscampus smalcalda

In diesem Kontext kann die Südthüringer 
Wirtschaft bei ihren Innovationsprojekten 
auf das Netzwerk des Innovationscampus 
smalcalda als wichtigen Forschungs und 
Innovationspartner zurückgreifen. Der 
Innovationscampus smalcalda bündelt 
die Kompetenzen der Innovationstreiber 
Hochschule Schmalkalden, der GFE  
Gesellschaft für Fertigungstechnik und 
Entwicklung Schmalkalden e. V. und der 
Technologie und Gründer Förderungs
gesellschaft Schmalkalden/Dermbach 
GmbH auf deren Wissensgebieten in For
schung, Entwicklung und Dienstleistung. 
Dabei ist das Netzwerk auf den spezifi
schen Innovationsbedarf der Unterneh
men ausgerichtet, in dem zielgerichtet die 
kompletten Innovations und Wertschöp
fungsketten von der Grundlagen bis 
zur angewandten Forschung abgedeckt 
werden. 

Damit bietet das Netzwerk den Südthü
ringer Unternehmen maßgeschneiderte 
Lösungen für eine intelligente, vernetzte 

DIE FORSCHUNGS UND INNOVATIONSTREIBER  
IN SCHMALKALDEN – WICHTIGE PARTNER FÜR  
DIE SÜDTHÜRINGER WIRTSCHAFT
Die CoronaPandemie hat weite Teile der nationalen und internationalen Wirt
schaft zeitweise zum Stillstand gebracht. Durch kontinuierliche Innovationstätigkeit 
sind Unternehmen in der Lage, sich in Krisenzeiten und verändernden Märkten 
nachhaltig zu behaupten. Innovative Unternehmen bauen während einer Rezession 
deutlich weniger Beschäftigung ab, als Firmen ohne Innovationen. 

Produktion sowie flexible und effiziente 
Prozesse und ist eine Plattform zur Gene
rierung von nachfragegerechten For
schungs und Dienstleistungsangeboten 
unter Nutzung von vielfältigen Synergie
effekten und durch die Einbindung einer 
exzellenten Infrastruktur.

/ Forschung und Transfer weiter  
im Blick: Neuer Präsident der 
Hochschule Schmalkalden

Prof. Dr. Gundolf Baier ist seit Anfang 
dieses Jahres neuer Präsident der Hoch
schule Schmalkalden. Der Hochschulrat 
wählte ihn einstimmig als Nachfolger des 
altersbedingt ausgeschiedenen Rektors 
Prof. Dr. Elmar Heinemann. 

Prof. Baier wurde 1967 in Fulda 
geboren. Nach einem Studium der 
Wirtschaftsinformatik an der Techni
schen Hochschule Darmstadt, führten 
ihn seine beruflichen Stationen über den 

Prof. Dr. Gundolf Baier, Präsident der Hochschule 
Schmalkalden 
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Sonderforschungsbereich „Verteilte Syste
me der Betriebswirtschaft“ der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft zunächst an 
die Technische Universität Dresden und 
die RWTH Aachen. Von dort wechselte er 
an die Technische Universität Chemnitz 
und hat dort 1999 im Fach Marketing zu 
Problemen der Qualitätsbeurteilung bei 
Softwaresystemen promoviert. Im Jahr 
2003 nahm er den Ruf auf die Professur 
für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Marketing, an der West
sächsischen Hochschule Zwickau an. In 
Zwickau engagierte er sich langjährig in 
der akademischen Selbstverwaltung.

Als Präsident der Hochschule Schmal
kalden möchte Prof. Baier die Hochschule 
weiter voranbringen und sie als Standort
faktor Südthüringens sichern und stärken. 
Leidenschaftlich lehren, verantwortungs
voll forschen und gemeinwohlorientiert 
engagieren – diese Ziele sollen konse
quent verfolgt werden, um die Hochschu
le noch besser und erfolgreicher werden 
zu lassen.

Für Prof. Baier und die Hochschule 
Schmalkalden sind die anwendungsori
entierte Forschung, wissenschaftliches 
Arbeiten und Transfer die Triebfedern für 
wirtschaftsorientierte Innovationen und 
damit wichtige Wettbewerbsfaktoren für 
die Region. Die Hochschule ist bestrebt, 
gemeinsam mit regionalen und überregi
onalen Unternehmen Forschungskoope
rationen zu initiieren. Als Innovationstrei
ber hat die Hochschule Schmalkalden zur 
Stärkung des Transfers in die Wirtschaft 
und zur intensiven Interaktion zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft ihren 
Schwerpunkt auf vier hochschulaner
kannte Forschungsschwerpunkte gelegt 
und verfolgt mit einem Forschungsatlas 
gezielt ihre Forschungs und Transfer
strategie. 

www.hs-schmalkalden.de

http://www.hs-schmalkalden.de
http://www.hs-schmalkalden.de
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/ Wirtschaftsnahe Forschung 
festigen: Wechsel der Geschäfts-
führung in der Gesellschaft für 
Fertigungstechnik und Entwick-
lung Schmalkalden e. V. (GFE)

Am 1. Dezember 2019 übernahm Dr.-Ing. 
Florian Welzel, bisher Oberingenieur am 
Institut für Fertigungstechnik und Quali
tätssicherung der OttovonGuerickeUni
versität Magdeburg, die Geschäftsfüh
rung der GFE. Er trat die Nachfolge von 
Prof. Frank Barthelmä an. Rückblickend 
betrachtet stellte sich die Übernahme des 
Geschäftsbetriebes im ersten und zweiten 
Quartal des Jahres unter den besonderen 
äußeren Randbedingungen recht schwie
rig dar. Es konnten keine Mitglieder und 
Geschäftspartner persönlich besucht 
werden, viele Veranstaltungen fielen ins 
Wasser und die Auftragslage trübte sich 
ein. Selbst die traditionelle Schmalkal
der Werkzeugtagung musste in das Jahr 
2021 verschoben werden. Gute Kontakte 
zur lokalen Wirtschaft, zur Branche der 
Werkzeughersteller, Anwendern und zur 
Wissenschaft in nationalen und interna
tionalen Netzwerken stellen das Funda
ment der GFE dar.

Die GFE bietet als industrienahe  
Forschungseinrichtung Komplett
lösungen rund um das Werkzeug an 
und arbeitet in einem tradi tionsreichen 
industriellen Umfeld. Um auch zukünftig 
die Innovationskraft auf einem hohen 
Niveau sicherzustellen und das Portfolio 
auf dem Gebiet neuer technologischer 
und ressourcenschonender Verfahren 
und Werkzeuge sowie intelligenten 

Prozesse im Sinne der produzierenden 
Unternehmen zu stärken, strebt die 
Gesellschaft einen intensiven Austausch 
im wissenschaftlichen Umfeld an. Dies 
beinhaltet neben der aktiven Netzwerkar
beit auch die verstärkte Partizipation an 
kooperativen Grundlagenforschungsvor
haben. Auch stellt die räumliche Nähe zur 
Hochschule Schmalkalden die Grundlage 
für einen Austausch im Bereich For
schung und Lehre dar, welche zukünftig 
durch spezielle Programme intensiviert 
werden soll. 

Die Kompetenz der GFE wird auch 
zukünftig in der Betrachtung des Gesamt
prozesses, der Entwicklung, der Optimie
rung und der Realisierung von Verfah
ren, Produkten und Anlagen – von der 
Ideenfindung bis zur Kleinserie – liegen. 
Im Fokus stehen dabei das Werkzeug und 
die Bearbeitungstechnologie.

www.gfe-net.de

/ Wichtiger Partner der Südthürin-
ger Wirtschaft: Technologie und  
Gründer- Förderungsgesellschaft 
(TGF) Schmalkalden/Dermbach 
GmbH 

Ein wesentlicher Bestandteil für das zu
kunftsorientierte Gesamtkonzept der TGF 
Schmalkalden/Dermbach ist die Integra
tion in lokale, regionale und überregionale 
Netzwerke. Unter Einbeziehung allgemei
ner wirtschaftlicher und technologischer 
Entwicklungen versteht sich die TGF als 
Innovator für die Region Südwestthü
ringen. Dabei ist der Standort Schmal
kalden konsequent auf Dienstleistungen 
für technologieorientierte Unternehmen, 
insbesondere in den Bereichen Produk
tions und Fertigungstechnik, Medizin
gerätetechnik, Energieoptimierung und 
Informations und Kommunikations
technologien und der Förderung von 
Unternehmensgründungen in diesen 
Bereichen ausgerichtet. Der Standort 
Dermbach konzentriert sich mit einem 
Kompetenzzentrum auf Existenzgründun
gen, Projekte und Dienstleistungen im Be
reich „Nachwachsende Rohstoffe“.

Zudem bietet die TGF gezielte Existenz
gründerberatungen, die Unterstützung 
bei der Erarbeitung des Businessplanes, 
gibt kritisches Feedback zur Geschäfts
idee und sorgt durch die Weitergabe von 
Kaltmietfreistellungen auch für finanziel
le Unterstützung von Gründungen in den 
Standorten der TGF. 

Mit dem Gründungsideenwettbewerb 
werden kreative, innovative Ideen zu  
einem neuen Produkt, Verfahren oder 
einer Dienstleistung gesucht. 

Der „Innovatorenpreis“ als Spiegel der 
Ideenschmiede unterstreicht die Bedeu
tung von zukunftsfähigen Innovationen 
für Unternehmen der Wirtschaft und des 
Handwerks und damit für die wirtschaft
liche Entwicklung Südthüringens.

Um unternehmensbezogene Inno
vationen und den regionalen Transfer 
zu fördern, verfolgt die TGF mit fach
spezifischen Unternehmensnetzwerken 
verschiedene Schwerpunkte und Projekte 
und greift hier zur Unterstützung auf ein 
verlässliches, innovatives und effektives 
Unternehmensnetzwerk an Geschäfts 
und Kooperationspartnern der speziellen 
Fachbereiche zurück. 

www.tgf-schmalkalden.de

Sie sind an der Unterstützung bei der  
Erarbeitung von Forschungs, Entwick
lungs und Innovationsstrategien in  
Ihrem Unternehmen interessiert. 
Dann ist ThExStartInno „Innovations 
und Strategieoffensive im Thüringer Wald“ 
genau das richtige für Sie. 

www.thex.de/startinno

TILO WERNER
Tel. +49 3681 362-203
werner@suhl.ihk.de

Dr.Ing. Florian Welzel, Geschäftsführer der  
Gesellschaft für Fertigungstechnik und  
Entwicklung Schmalkalden e. V.
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VERPACKUNGSGESETZ
Informationsveranstaltungen der Thüringer IHKs

Sie haben grundlegende Fragen  
zum Verpackungsgesetz, möchten 
sich über den neuen Mindest

standard für recyclinggerechtes Design 
informieren oder über die notwendigen 
Datenmeldungen im Zuge des Inverkehr
bringens von Verpackungen? 

Die Thüringer IHKs bieten hierzu  
kostenfreie Veranstaltungen an.  
Dabei stehen folgende Termine mit je
weils identischen Themen zur Auswahl:

3. November 2020
IHK Erfurt
Arnstädter Straße 34
99096 Erfurt

24. November 2020
IHK Südthüringen
Haus der Wirtschaft
Bahnhofstraße 4–8
98527 Suhl

1. Dezember 2020
IHK Ostthüringen zu Gera
Gaswerkstraße 23
07546 Gera

Informationen und Anmeldung
www.suhl.ihk.de/ 
veranstaltungen© 
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C ovid-19 hat die Wirtschaft weltweit 
erfasst und gibt dem Protektionis
mus Auftrieb. Bereits jetzt erwarten 

83 Prozent der deutschen Betriebe im 
Ausland infolge der Pandemie Umsatzver
luste. Umso wichtiger ist es für die hoch 
internationalisierte deutsche Wirtschaft, 
dass die Europäische Union (EU) mit ihrer 
Handelspolitik die richtigen Weichen stellt, 
um globale Geschäfte zu erleichtern. 
Nur mit der EU als großem integrierten 
Wirtschaftsraum haben unsere Unter
nehmen im internationalen Wettbewerb 
eine hörbare Stimme. Ein wirtschaftlich 
souveränes Europa sollte international für 
offene Märkte und gute Regeln für Handel 
und Investitionen eintreten und den 
eigenen Markt offenhalten – im Interesse 
der Betriebe. Daher sollte die zukünftige 
EUHandelsagenda folgende Schwerpunk
te setzen:

/ Resilienz statt Abschottung

Änderungen von Lieferbeziehungen 
gehören zum unternehmerischen Alltag 
und werden in der aktuellen CoronaKrise 
vielerorts angepasst. Dieser internatio
nale Austausch sollte politisch weniger 
durch Regelungen belastet, sondern durch 
Einsatz für offene Drittmärkte unterstützt 

WELCHE HANDELSAGENDA FÜR EUROPA?

werden. Die EU sollte zur Diversifizierung 
der Handelsbeziehungen verstärkt ihre 
Nachbarschaftsbeziehungen und die Ver
netzung mit Asien ausbauen. Für etliche 
Unternehmen hat die EU in den letzten 
Jahren bereits durch Abkommen mit 
Japan, Vietnam und Kanada die Geschäfte 
erleichtert. Weitere EUHandelsabkommen 
können den Handel stärken und weni
ger anfällig für Krisen machen. Wichtig 
sind außerdem verlässliche Handelsbe
ziehungen mit wichtigen Partnern wie 
den USA, China, Mercosur, Indien, dem 
südostasiatischen Staatenbund ASEAN 
und der EUNachbarschaft inklusive dem 
Vereinigten Königreich, dem Europäischen 
Wirtschaftsraum und der Türkei sowie 
Afrika. Top-Priorität hat die Ratifizierung 
von Abkommen mit Großbritannien und 
der Ländergruppe der Mercosur. Dabei ist 
wichtig, dass europäische Unternehmen 
im Ausland dieselben Zugänge haben wie 
ausländische Firmen in der EU. 

Zwei Drittel der außereuropäischen 
Exporte deutscher Unternehmen beru
hen bislang einzig auf den Regeln der 
Welthandelsorganisation WTO. Die EU 
sollte daher vor allem Initiativen vor
antreiben, um die Funktionsfähigkeit 
der WTOStreitschlichtung wiederher
zustellen. Auch die Modernisierung von 

weltweit fairen und modernen Spielregeln 
ist wichtig – vor allem in den Bereichen 
Streitschlichtung, Wettbewerb, ECom
merce, Klima und Umwelt, Gesundheits
güter, Investitionserleichterung und bei 
der Mittelstandsagenda. 

/ Zukunftsthema Digitaler Handel

Die EUHandelspolitik sollte ihr Engage
ment für die Stärkung des digitalen 
internationalen Handels erhöhen. 
Möglichst multilaterale, zukunftssichere 
Handelsregeln in der WTO und bilaterale 
Abkommen müssen der zunehmenden 
Digitalisierung des Welthandels Rechnung 
tragen. Der grenzüberschreitende Fluss 
von Datenströmen und europäische Er
rungenschaften, wie die zum Datenschutz, 
müssen gewährleistet sein. Gleichzeitig 
sollte die Diskriminierung deutscher 
Unternehmen auch im digitalen Handel 
effektiv abgewehrt werden. 

/ Mittelstand mitdenken:  
Abkommen nutzerfreundlich 
gestalten

Damit Handelsabkommen Erfolg ha
ben, ist ihre Umsetzung entscheidend. 
Politisches Ziel der EU sollte sein, dass die 
Unternehmen für mindestens 85 Prozent 
des Handels mit Abkommenspartnern 
auch die Zollvergünstigungen nutzen. 
Ganz oben auf die TodoListe der EU 
gehört daher die Unterstützung des 
Mittelstandes bei der Umsetzung von 
Freihandelsabkommen. Die EU muss hier 
für Vereinfachungen sorgen, insbesondere 
durch einfache und harmonisierte Regeln 
für den Warenursprung, ein EUOnline 
Tool zu Ursprungsregeln und die Ausferti
gung von Ursprungsnachweisen über alle 
Abkommen hinweg. 

TILO WERNER
Tel. +49 3681 362-203
werner@suhl.ihk.de© Mongkol Chuewong – stock.adobe.com

https://www.dihk.de/resource/blob/24142/952691cf4e3c66cdec8f4b3c9bc64447/checkliste-eu-china-investitionsabkommen-data.pdf
https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/internationales/handelspolitik/handel-mit-mercosur-die-eu-regelt-das-23704
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INTERNATIONAL

THEMA DATUM ORT ZEIT

Einreihung von Waren in den Zolltarif 04.11.2020 OnlineSeminar 09:00 -12:30 Uhr

Lieferantenerklärungen 2020 verstehen, ausstellen und anwenden 13.11.2020 OnlineSeminar 09:00 -12:30 Uhr

Export und Zollabwicklung Europäische Union und Drittländer 16.11.2020 OnlineSeminar 09:00 -17:00 Uhr

Einführung in die Exportkontrolle inkl. Erstellung einer Arbeits und  
Organisationsanweisung

17.11.2020 OnlineSeminar 09:00 -17:00 Uhr

Warenursprung und Präferenzen  
Lieferantenerklärungen 2020

03.12.2020 IHK Südthüringen
Bildungszentrum

09:00 -16:00 Uhr

Das Ausfuhrverfahren ATLAS 04.12.2020 IHK Südthüringen
Bildungszentrum

09:00 -16:00 Uhr

Der Exportkontrollbeauftragte – Aufgaben und Verantwortlichkeiten  
in der täglichen Praxis

07.12.2020 IHK Südthüringen
Bildungszentrum

09:00 -16:00 Uhr 

SEMINARE ZUR AUSSENWIRTSCHAFT

Informationen und Anmeldung www.suhl.ihk.de/veranstaltungen

CORINNA KATZUNG / Tel. +49 03681 362-232 / katzung@suhl.ihk.de
ANZEIGE

http://www.suhl.ihk.de/veranstaltungen
Http://www.suhl.ihk.de/veranstaltungen
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BEKANNTMACHUNGEN DER IHK SÜDTHÜRINGEN

§ 1  Beitragspflicht

(1)  Die Industrie- und Handelskammer Südthürin
gen (IHK) erhebt von den Kammerzugehörigen 
(IHKMitglieder) Beiträge nach Maßgabe des 
IHKG und der folgenden Vorschriften; die 
Beiträge sind öffentliche Abgaben.

(2)  Die Beiträge werden als Grundbeiträge und 
Umlagen erhoben.

(3)  Die Vollversammlung setzt jährlich in der 
Wirtschaftssatzung die Grundbeiträge, den 
Hebesatz der Umlage und die Freistellungs
grenze (§ 5 Beitragsordnung) fest.

§ 2  Organgesellschaften und Betriebsstätten

(1)  Verbundene Unternehmen (Organgesellschaf
ten) werden nach den Bestimmungen des § 2 
Abs. 1 IHKG als eigenständige IHK-Mitglieder 
zum Beitrag veranlagt. 

(2)  Hat ein IHKMitglied mehrere Betriebsstätten 
im Sinne von § 12 Abgabenordnung (AO) im 
IHKBezirk, so wird der Grundbeitrag nur 
einmal erhoben.

§ 3 Beginn und Ende der Beitragspflicht

(1)  Die Beitragspflicht entsteht mit Beginn des 
Geschäftsjahres, erstmalig mit dem Beginn der 
IHKZugehörigkeit.

(2)  Erhebungszeitraum für den Beitrag ist das 
Geschäftsjahr (§ 15 der Satzung der IHK 
Südthüringen). 

(3)  Die Beitragspflicht endet mit dem Zeitpunkt, 
in dem die Gewerbesteuerpflicht erlischt. Sie 
wird durch die Eröffnung eines Liquidations- 
oder Insolvenzverfahrens nicht berührt.

§ 4  Gewerbeertrag/Gewinn  
aus Gewerbebetrieb

(1)  Der Gewerbeertrag wird nach § 7 Gewerbe
steuergesetz (GewStG) unter Berücksichtigung 
von § 10 a GewStG ermittelt.

(2)  Falls für das Bemessungsjahr ein Gewerbe
steuermessbetrag nicht festgesetzt worden 
ist, tritt an die Stelle des Gewerbeertrages der 
nach dem Einkommen oder Körperschaft
steuergesetz ermittelte Gewinn aus Gewerbe
betrieb.

BEITRAGSORDNUNG 
der Industrie- und Handelskammer Südthüringen

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Südthüringen hat am 16. September 2020 gemäß den §§ 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen 
Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1067), folgende Beitragsordnung beschlossen:

§ 5 Beitragsfreistellung nach § 3 Abs. 3  
Sätze 3 bis 5 IHKG

(1)  Natürliche Personen und Personengesellschaf
ten, die nicht in das Handelsregister einge
tragen sind, und eingetragene Vereine, wenn 
nach Art oder Umfang ein in kaufmännischer 
Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb nicht 
erforderlich ist, sind vom Beitrag freigestellt, 
soweit ihr Gewerbeertrag nach dem GewStG 
oder, soweit für das Bemessungsjahr ein Ge
werbesteuermessbetrag nicht festgesetzt wird, 
ihr nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) 
ermittelter Gewinn aus Gewerbebetrieb  
5.200 EUR nicht übersteigt.

(2)  Die im Abs. 1 genannten natürlichen Personen 
sind, soweit sie in den letzten fünf Wirt
schaftsjahren vor ihrer Betriebseröffnung 
weder Einkünfte aus Land und Forstwirt
schaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger 
Arbeit erzielt haben, noch an einer Kapitalge
sellschaft mittelbar oder unmittelbar zu mehr 
als einem Zehntel beteiligt waren, für das 
Geschäftsjahr der IHK, in dem die Betriebser
öffnung erfolgt, und für das darauf folgende 
Jahr vom Grundbeitrag und von der Umlage 
sowie für das dritte und vierte Jahr von der 
Umlage befreit, wenn ihr Gewerbeertrag oder 
Gewinn aus Gewerbebetrieb 25.000 EUR nicht 
übersteigt.

(3)  Wenn nach dem Stand der zum Zeitpunkt 
der Verabschiedung der Wirtschaftssatzung 
vorliegenden Bemessungsgrundlagen zu 
besorgen ist, dass bei der IHK die Zahl der Bei
tragspflichtigen, die einen Beitrag entrichten, 
durch die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Freistellungsregelungen auf weniger als 55 
vom Hundert aller ihr zugehörigen Gewerbe
treibenden sinkt, kann die Vollversammlung 
für das betreffende Geschäftsjahr eine ent
sprechende Herabsetzung der dort genannten 
Grenzen für den Gewerbeertrag oder den 
Gewinn aus Gewerbebetrieb beschließen.

§ 6 Berechnung des Grundbeitrages

(1) Der Grundbeitrag kann gestaffelt werden. Zu 
den Staffelungskriterien gehören insbesondere 
Art und Umfang sowie die Leistungskraft des 
Gewerbebetriebes. Berücksichtigt werden kön
nen dabei der Gewerbeertrag, hilfsweise Ge
winn aus Gewerbebetrieb, die Registereintra
gung, das Erfordernis eines in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Geschäftsbetriebes, der 

Umsatz, die Bilanzsumme und die Beschäf
tigtenzahl. Die Staffelung, deren Kriterien, 
die Bemessungsgrundlagen und die Höhe der 
Grundbeiträge legt die Vollversammlung in 
der Wirtschaftssatzung fest.

(2)  Der Grundbeitrag wird als Jahresbeitrag 
erhoben. Er ist auch dann in voller Höhe zu 
entrichten, wenn der gewerbliche Betrieb 
oder seine Betriebsstätten nicht im ganzen 
Erhebungszeitraum oder nur mit einem 
Betriebsteil beitragspflichtig sind. Besteht die 
Beitragspflicht im Erhebungszeitraum nicht 
länger als drei Monate, kann auf Antrag von 
der Erhebung des Grundbeitrages ganz oder 
teilweise abgesehen werden.

 
§ 7 Berechnung der Umlage

(1)  Bemessungsgrundlage für die Umlage ist der 
Gewerbeertrag nach dem GewStG oder, falls 
für das Bemessungsjahr ein Gewerbesteuer
messbetrag nicht festgesetzt wird, der nach 
dem Einkommen oder Körperschaftsteuerge
setz ermittelte Gewinn aus Gewerbebetrieb.

(2)  Bei natürlichen Personen und Personenge
sellschaften ist die Bemessungsgrundlage für 
die Umlage einmal um einen Freibetrag i. H. v. 
15.340 EUR für das Unternehmen zu kürzen; 
bei Unternehmen mit mehreren Betriebsstät
ten wird der Freibetrag vor Ermittlung der 
Zerlegungsanteile von der Bemessungsgrund
lage des ganzen Unternehmens abgezogen.

§ 8 Zerlegung

(1)  Bei einer Zerlegung des Gewerbeertrages 
sind nur die auf den IHKBezirk entfallenden 
Zerlegungsanteile der Umlagebemessung und, 
soweit der Gewerbeertrag für die Bemessung 
des Grundbeitrages oder die Freistellung  
(§ 5 Beitragsordnung) herangezogen wird, 
auch dabei zugrunde zu legen. Satz 1 gilt 
entsprechend für die Bemessungsgrundlage 
Gewinn aus Gewerbebetrieb und für den 
Umsatz, die Bilanzsumme oder die Beschäf
tigtenzahl, wenn diese für die Bemessung des 
Grundbeitrages herangezogen werden.

(2)  Die Zerlegung erfolgt auf der Grundlage 
der von der Finanzverwaltung festgestellten 
gewerbesteuerlichen Zerlegungsanteile. 
Liegt keine gewerbesteuerliche Zerlegung 
durch die Finanzverwaltung vor, kann die 
Zerlegung nach entsprechender Anwendung 
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der §§ 28 ff. GewStG (gewerbesteuerliche 
Zerlegung) durch die IHK erfolgen. 

§ 9 Bemessungsjahr

(1)  Soweit die Beitragsordnung auf den Gewerbe-
ertrag, den Gewinn aus Gewerbebetrieb, den 
Umsatz, die Bilanzsumme oder die Beschäf
tigtenzahl Bezug nimmt, sind die Werte des 
Bemessungsjahres maßgebend.

(2)  Das Bemessungsjahr wird von der Vollver
sammlung in der jährlichen Wirtschafts
satzung festgesetzt. 

§ 10 Umsatz, Bilanzsumme, Beschäftigtenzahl

(1)  Umsatz im Sinne der Beitragsordnung ist die 
Summe der steuerfreien und steuerpflichti
gen Lieferungen und sonstigen Leistungen 
einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben 
im Sinne von § 1 Abs. 1 sowie § 3 Abs. 1 b 
und 9 a Umsatzsteuergesetz (UStG). Bei 
umsatzsteuerlichen Organschaften wird für 
den gesamten Organkreis der umsatzsteuer
rechtliche Umsatz der Organträgerin zugrunde 
gelegt.

(2)  Die Bilanzsumme wird nach § 266 Handelsge
setzbuch (HGB) und die Zahl der Beschäftigten 
nach § 267 Abs. 5 HGB ermittelt.

§ 11 Registereintragung

(1)  Soweit die Beitragsordnung oder Wirtschafts
satzung Rechtsfolgen an die Eintragung im 
Handelsregister knüpft, ist dieses Kriterium 
erfüllt, wenn das IHKMitglied zu irgendeinem 
Zeitpunkt des Geschäftsjahres im Register 
eingetragen ist. Dieses Kriterium ist ebenfalls 
erfüllt, wenn das IHKMitglied in einem 
Register eines anderen Staates eingetragen 
ist, soweit dieses Register eine dem deutschen 
Handelsregister vergleichbare Funktion hat.

(2)  Abs. 1 gilt entsprechend, soweit die Beitrags
ordnung oder Wirtschaftssatzung Rechtsfol
gen daran knüpft, dass der Gewerbebetrieb 
des IHKMitgliedes nach Art und Umfang 
einen in kaufmännischer Weise eingerichteten 
Geschäftsbetrieb erfordert.

§ 12 Besondere Regelungen für  
gemischtgewerbliche Betriebe

(1)  Die IHK erhebt von IHK-Mitgliedern, die in 
der Handwerksrolle oder in dem Verzeichnis 
nach § 19 der Handwerksordnung (HwO) 
eingetragen sind (gemischtgewerbliche 
Betriebe), den Beitrag für den Betriebsteil, der 
weder handwerklich (Anlage A und Anlage B 
Abschnitt 1 der HwO) noch handwerksähnlich 
(Anlage B Abschnitt 2 der HwO) ist, sofern 
der Gewerbebetrieb nach Art und Umfang 
einen in kaufmännischer Weise eingerichteten 
Geschäftsbetrieb erfordert und mit dem weder 
handwerklichen noch handwerksähnlichen 

Betriebsteil einen Umsatz von mehr als 
130.000 EUR erzielt hat.

(2)  Nur der Gewerbeertrag, der auf den Betriebs
teil entfällt, der weder handwerklich noch 
handwerksähnlich ist, wird der Umlagebe
messung und, soweit der Gewerbeertrag für 
die Bemessung des Grundbeitrages oder die 
Beitragsfreistellung (§ 5 Beitragsordnung) 
herangezogen wird, auch dabei zugrunde 
gelegt. Satz 1 gilt entsprechend für die Be
messungsgrundlage Gewinn aus Gewerbebe
trieb und für den Umsatz, die Bilanzsumme 
oder die Beschäftigtenzahl, wenn diese für 
die Bemessung des Grundbeitrages oder die 
Beitragsfreistellung nach § 5 Beitragsordnung 
herangezogen werden.

(3)  Im Rahmen der nach dieser Vorschrift 
vorzunehmenden Zuordnung findet § 8 Abs. 2 
Beitragsordnung keine Anwendung.

§ 13 Besondere Regelungen für Inhaber von 
Apotheken, Angehörige von freien Berufen 
und der Land- und Forstwirtschaft

(1)  IHK-Mitglieder, die Inhaber einer Apotheke 
sind, werden mit einem Viertel ihres Gewerbe
ertrages oder, falls für das Bemessungsjahr ein 
Gewerbesteuermessbetrag nicht festgesetzt 
wird, ihres nach dem Einkommen oder 
Körperschaftsteuergesetz ermittelten Gewinns 
aus Gewerbebetrieb zum Grundbeitrag und 
zur Umlage veranlagt. Satz 1 gilt entspre
chend, soweit der Gewerbeertrag für die 
Bemessung des Grundbeitrages oder die 
Beitragsfreistellung herangezogen wird.

(2)  Abs. 1 findet auch Anwendung für IHK-Mit
glieder, die oder deren sämtliche Gesellschaf
ter vorwiegend

a) einen freien Beruf ausüben 

 oder

b) Land oder Forstwirtschaft auf einem im 
Bezirk der IHK belegenen Grundstück 

 oder

c) als Betrieb der Binnenfischerei Fischfang 
in einem im Bezirk der IHK belegenen 
Gewässer betreiben 

 und Beiträge an eine oder mehrere andere 
Kammern entrichten, mit der Maßgabe, 
dass statt eines Viertels ein Zehntel der 
dort genannten Bemessungsgrundlage bei 
der Veranlagung zugrunde gelegt wird. Die 
IHKMitglieder haben das Vorliegen der 
Voraussetzungen für die Herabsetzung der 
Bemessungsgrundlage nachzuweisen.

§ 14 Besondere Regelungen für Komplementär-
gesellschaften, Tochtergesellschaften und 
Gesellschaften mit sonstigen im Handels-
register eingetragenen Rechtsverhältnissen

(1) IHK-Mitgliedern in der Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft, deren gewerbliche Tätigkeit 
sich in der Funktion eines persönlich haftenden 
Gesellschafters in nicht mehr als einer Perso
nenhandelsgesellschaft erschöpft, kann in der 
jährlichen Wirtschaftssatzung ein ermäßigter 
Grundbeitrag eingeräumt werden, sofern beide 
Gesellschaften der IHK zugehören.

(2)  Gleiches gilt für Gesellschaften, deren 
sämtliche Anteile von einem im Handelsre
gister eingetragenen Unternehmen gehalten 
werden, sofern beide Unternehmen ihren Sitz 
im Kammerbezirk haben.

(3)  IHKMitgliedern in der Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft, welche sich in Abwicklung 
befinden, kann in der jährlichen Wirtschafts
satzung ein ermäßigter Grundbeitrag einge
räumt werden.

(4)  Bei IHK-Mitgliedern mit Gewinnabführungs
verträgen kann der Grundbeitrag entspre
chend der Regelungen des § 6 Beitragsord
nung gestaffelt werden. Berücksichtigt wird 
der auf das jeweilige IHKMitglied entfallende 
Anteil der Bemessungsgrundlage.

(5)  Die Wirtschaftssatzung kann vorsehen, dass 
die Ermäßigung des Grundbeitrages gemäß 
Abs. 1 bis 3 nur auf Antrag gewährt wird.

§ 15 Beitragsveranlagung

(1)  Die Beitragsveranlagung erfolgt durch 
schriftlichen Beitragsbescheid. Dieser ist 
dem IHKMitglied in einem verschlossenen 
Umschlag zu übersenden.

(2)  Im Beitragsbescheid ist auf die für die Bei
tragserhebung maßgeblichen Rechtsvorschrif
ten hinzuweisen; die Bemessungsgrundlagen 
und das Bemessungsjahr sind anzugeben. Im 
Bescheid ist eine angemessene Zahlungsfrist 
zu bestimmen, gerechnet vom Zeitpunkt des 
Zugangs. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbe
helfsbelehrung zu versehen.

(3)  Sofern der Gewerbeertrag oder der 
Zerlegungs anteil für das Bemessungsjahr 
noch nicht vorliegt, kann das IHKMitglied 
aufgrund des letzten vorliegenden Gewerbe
ertrages oder – soweit ein solcher nicht vor
liegt – aufgrund einer Schätzung in entspre
chender Anwendung des § 162 AO vorläufig 
veranlagt werden. Satz 1 findet entsprechende 
Anwendung auf den Gewinn aus Gewerbe
betrieb, auf den Umsatz, auf die Bilanzsumme 
und auf die Beschäftigtenzahl, soweit diese 
für die Veranlagung von Bedeutung sind. Ist in 
dem Bemessungsjahr mit einer nicht unerheb
lichen, negativen konjunkturellen Entwicklung 
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zu rechnen, können die in den Sätzen 1 und 
2 dieses Absatzes genannten Bemessungs
grundlagen zeitlich befristet prozentual 
gekürzt werden. Die Höhe der prozentualen 
Kürzung beschließt die Vollversammlung in 
der jährlichen Wirtschaftssatzung.

(4) Ändern sich die Bemessungsgrundlagen nach 
Erteilung des Beitragsbescheides, so erlässt 
die IHK einen berichtigten Bescheid. Zuviel 
gezahlte Beiträge werden erstattet, zu wenig 
erhobene Beiträge werden nachgefordert. Von 
einer Nachforderung kann abgesehen werden, 
wenn die Kosten der Nachforderung in einem 
Missverhältnis zu dem zu fordernden Beitrag 
stehen.

(5)  Werden die in der Wirtschaftssatzung festge
setzten Beitragssätze während des laufenden 
Geschäftsjahres herabgesetzt, erfolgt die 
Erstattung zu viel gezahlter Beiträge mittels 
Verrechnung. Nicht verrechenbare zu viel 
gezahlte Beiträge werden spätestens bei der 
endgültigen Abrechnung für das jeweilige 
Geschäftsjahr erstattet.

(6)  Das IHK-Mitglied ist verpflichtet, der IHK Aus
kunft über die zur Festsetzung des Beitrages 
erforderlichen Grundlagen zu geben; die IHK 
ist berechtigt, die sich hierauf beziehenden 
Geschäftsunterlagen einzusehen. Werden von 
dem IHKMitglied Angaben, die zur Feststel
lung seiner Beitragspflicht oder zur Beitrags
festsetzung erforderlich sind, nicht gemacht, 
kann die IHK die Beitragsbemessungsgrund
lagen entsprechend § 162 AO schätzen; dabei 
sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für 
die Schätzung von Bedeutung sind.

§ 16 Vorauszahlungen

Die Vollversammlung kann in der Wirtschaftssatzung 
beschließen, dass die IHKMitglieder Vorauszahlun
gen auf ihre Beitragsschuld zu entrichten haben. 
Vorauszahlungen können beschlossen werden, wenn 
für IHKMitglieder die Bemessungsgrundlagen für 
die Beitragserhebung noch nicht abschließend fest
stehen. Die Vorauszahlung ist auf der Grundlage der 
§§ 6 und 7 Beitragsordnung nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu bestimmen. Die Erhebung erfolgt durch 
Vorauszahlungsbescheid. §§ 15 und 17 Beitragsord
nung gelten entsprechend.

§ 17 Fälligkeit des Beitragsanspruches

Der Beitrag wird fällig mit Zugang des Beitragsbe
scheides; er ist innerhalb der gesetzten Zahlungsfrist 
zu entrichten.

§ 18 Mahnung und Beitreibung

(1)  Beiträge, die nach Ablauf der Zahlungsfrist 
nicht beglichen sind, werden mit Festset-
zung einer neuen Zahlungsfrist angemahnt. 
Die Erhebung von Gebühren (Auslagen für 
Mahnung und Beitreibung) richtet sich nach 
der Gebührenordnung der IHK.

(2)  In der Mahnung ist der Beitragspflichtige  
darauf hinzuweisen, dass im Falle der Nicht
zahlung innerhalb der Mahnfrist die Beitrei
bung der geschuldeten Beträge eingeleitet 
werden kann.

(3)  Die Einziehung und Beitreibung ausstehender 
Beiträge richten sich nach § 3 Abs. 8 IHKG in 
Verbindung mit den landesrechtlichen Rege
lungen.

§ 19 Stundung, Erlass, Niederschlagung

(1)  Beiträge können auf Antrag gestundet 
werden, wenn ihre Zahlung mit erheblichen 
Härten für den Beitragspflichtigen verbun
den ist und der Beitragsanspruch durch die 
Stundung nicht gefährdet erscheint.

(2)  Beiträge können auf Antrag im Falle einer 
unbilligen Härte ganz oder teilweise erlassen 
werden. Im Interesse einer gleichmäßigen 
Behandlung aller IHKMitglieder ist an den 
Begriff der unbilligen Härte ein strenger 
Maßstab anzulegen.

(3)  Beiträge können niedergeschlagen werden, 
wenn ihre Beitreibung keinen Erfolg verspricht 
oder wenn die Kosten der Beitreibung in  
einem Missverhältnis zur Beitragsschuld 
stehen.

(4)  Von der Beitragsfestsetzung kann in entspre
chender Anwendung von § 156 Abs. 2 AO 
abgesehen werden, wenn bereits vorher 
feststeht, dass die Beitreibung keinen Erfolg 
haben wird oder die Kosten der Festsetzung 
und der Beitreibung in einem Missverhältnis 
zur Beitragshöhe stehen.

(5)  Für die Absätze 1 bis 4 finden die entspre
chenden Dienstanweisungen Anwendung.

§ 20 Verjährung

Für die Verjährung der Beitragsansprüche gelten die 
Vorschriften der AO über die Verjährung der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen entsprechend.

§ 21 Rechtsbehelfe

(1)  Gegen den Beitragsbescheid ist der Wider
spruch nach den Bestimmungen der Verwal
tungsgerichtsordnung (VwGO) gegeben. Über 
den Widerspruch entscheidet die IHK.

(2)  Gegen den Beitragsbescheid in Gestalt des 
Widerspruchsbescheides kann innerhalb eines 
Monats nach Zustellung vor dem zuständigen 
Verwaltungsgericht Klage erhoben werden. 
Die Klage ist gegen die IHK zu richten.

(3)  Rechtsbehelfe gegen Beitragsbescheide  
haben keine aufschiebende Wirkung  
(§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO).

§ 22 Gleichstellungsbestimmung

Status und Funktionsbezeichnung in dieser Bei
tragsordnung gelten jeweils für alle Geschlechter.

§ 23 Inkrafttreten

Die Beitragsordnung tritt rückwirkend zum 1. Januar 
2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitragsordnung 
vom 6. Dezember 2018 außer Kraft. 

Für die Festsetzung bzw. Berichtigung von Beiträgen 
aus den Haushaltsjahren vor dem 1. Januar 2020 
gelten die Beitragsordnungen in den vor dem  
1. Januar 2020 geltenden Fassungen.

Suhl, 16. September 2020

gez. Dr. Peter Traut gez. Dr. Ralf Pieterwas
Präsident Hauptgeschäftsführer

Genehmigungsvermerk des Thüringer Ministeriums 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft vom 2. Oktober 2020, Aktenzeichen: 
3404/6-13-7

Ausgefertigt:

Suhl, 5. Oktober 2020

gez. Dr. Peter Traut gez. Dr. Ralf Pieterwas
Präsident Hauptgeschäftsführer
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BEKANNTMACHUNGEN DER IHK SÜDTHÜRINGEN

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. in der Plan-GuV 
 mit der Summe der Erträge in Höhe von      5.959.300,00 EUR
 mit der Summe der Aufwendungen in Höhe von 8.890.800,00 EUR

 mit geplantem Vortrag in Höhe von 1.876.300,00 EUR
 mit dem Saldo der Rücklagenveränderung in Höhe von  1.055.200,00 EUR

2. im Finanzplan mit 
 der Summe der Investitionseinzahlungen in Höhe von 0,00 EUR
 der Summe der Investitionsauszahlungen in Höhe von 100.100,00 EUR

festgestellt.

II. Beitragsfreistellungen

1. Natürliche Personen und Personengesellschaften, die nicht in das Handelsregis
ter eingetragen sind, und eingetragene Vereine, wenn nach Art und Umfang ein 
in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb nicht erforderlich ist, 
sind vom Beitrag freigestellt, soweit ihr Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus 
Gewerbebetrieb 5.200,00 EUR nicht übersteigt.

2. Nicht im Handelsregister eingetragene natürliche Personen, die ihr Gewerbe 
nach dem 31.12.2003 angezeigt haben und in den letzten fünf Wirtschafts-
jahren vor ihrer Betriebseröffnung weder Einkünfte aus Land- und Forstwirt
schaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit erzielt haben, noch an einer 
Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu mehr als einem Zehntel be
teiligt waren, sind im Geschäftsjahr der Kammer, in dem die Betriebseröffnung 
erfolgt, und im darauf folgenden Jahr vom Grundbeitrag und von der Umlage 
sowie im dritten und vierten Jahr von der Umlage befreit, wenn ihr Gewerbeer
trag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb 25.000,00 EUR nicht übersteigt.

III. Als Grundbeiträge sind zu erheben 

1. Von Kammerzugehörigen, die nicht im Handelsregister eingetragen sind, und 
deren Gewerbebetrieb nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert,

1.1. mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus 
 Gewerbebetrieb bis 15.340,00 EUR, soweit nicht die 
 Befreiung nach Ziffer II eingreift, 39,00 EUR

1.2. mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus 
 Gewerbebetrieb über 15.340,00 EUR bis 25.000,00 EUR 78,00 EUR

1.3. mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus 
 Gewerbebetrieb über 25.000,00 EUR bis 30.700,00 EUR 113,00 EUR

1.4. mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus 
 Gewerbebetrieb über 30.700,00 EUR 226,00 EUR.

2. Von Kammerzugehörigen, die im Handelsregister eingetragen sind, oder deren 
Gewerbebetrieb nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise einge
richteten Geschäftsbetrieb erfordert,

2.1. sofern deren Umsatz im Sinne von § 10 der Beitragsordnung unter  
5,2 Mio. EUR liegt,

2.1.1. mit einem Verlust oder Gewerbeertrag, hilfsweise 
 Gewinn aus Gewerbebetrieb bis 30.700,00 EUR 226,00 EUR

2.1.2. mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus  
Gewerbebetrieb über 30.700,00 EUR bis 61.400,00 EUR 390,00 EUR

2.1.3. mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus 
 Gewerbebetrieb über 61.400,00 EUR 585,00 EUR

WIRTSCHAFTSSATZUNG 
der Industrie- und Handelskammer Südthüringen für das Geschäftsjahr 2020

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Südthüringen hat am 16. September 2020 aufgrund von §§ 3 und 4 des Gesetzes zur vorläu
figen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 18. Dezember 1956 (BGBI. I S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1067), und der Beitragsordnung vom 16. September 2020, folgende Wirtschaftssatzung für das Geschäftsjahr 2020 
(1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020) beschlossen:

2.2. sofern deren Umsatz im Sinne von § 10 der Beitragsordnung

2.2.1. 5,2 Mio. EUR bis 10,3 Mio. EUR beträgt, 975,00 EUR

2.2.2. mehr als 10,3 Mio. EUR bis 20,5 Mio. EUR  beträgt, 1.950,00 EUR

2.2.3. mehr als 20,5 Mio. EUR bis 30,7 Mio. EUR beträgt, 3.900,00 EUR

2.2.4. mehr als 30,7 Mio. EUR beträgt, 7.800,00 EUR.

2.3. Für eine zugehörige Kapitalgesellschaft, deren Tätigkeit sich auf die Kom
plementärfunktion in einer ebenfalls der Kammer zugehörigen Personen
gesellschaft (persönlich haftende Gesellschaft i. S. v. § 161 Abs. 1 HGB) 
beschränkt, deren wirtschaftliche Tätigkeit ruht oder die sich in Liquidation 
befindet, kann der Grundbeitrag gemäß Abs. III. Nr. 2.1.1. auf 113,00 EUR 
reduziert werden.

IV. Als Umlage sind zu erheben 

0,17 % des Gewerbeertrages, hilfsweise Gewinns aus Gewerbebetrieb. 
Bei natürlichen Personen und Personengesellschaften ist die Bemessungsgrundlage 
für die Umlage einmal um einen Freibetrag von 15.340,00 EUR für das Unterneh
men zu kürzen.

V. 

Bemessungsjahr für Grundbeitrag und Umlage ist das Jahr 2020.

VI.

1.  Soweit ein Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb des Bemessungs
jahres nicht bekannt ist, kann eine Vorauszahlung des Grundbeitrages und der 
Umlage auf der Grundlage von 50 Prozent des letzten der Kammer vorliegenden 
Gewerbeertrages bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb erhoben werden.

2.  Soweit kein Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb vorliegt, der Ge
werbetreibende jedoch seinen Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb, 
auch einen voraussichtlichen, der Kammer mitgeteilt hat, kann eine Vorauszah
lung des Grundbeitrages und der Umlage auf der Grundlage des mitgeteilten 
Betrages erhoben werden.

3.  Liegt keine Information über Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb 
vor, kann eine Vorauszahlung des Grundbeitrages gemäß Abs. III. Nr. 1.1. bzw. 
Abs. III. Nr. 2.1.1. erhoben werden. Die Bemessungsgrundlage für den Umlage
beitrag kann entsprechend geschätzt und hierauf eine Vorauszahlung erhoben 
werden.

4.  Sobald der Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb 2020 vorliegt, wird 
die Vorauszahlung berichtigt und ein endgültiger Beitragsbescheid erteilt. Ent
sprechend werden Beitragsanteile nachgefordert, erstattet oder gutgeschrieben.

5.  Liegen keine Angaben über die zur Festsetzung der Grundbeiträge erforderlichen 
Umsatzerlöse vor, so kann die Veranlagung auf der Grundlage einer Schätzung 
erfolgen (§ 15 Abs. 6 der Beitragsordnung).

VII.  Gleichstellungsbestimmung

Status und Funktionsbezeichnung in dieser Wirtschaftssatzung gelten jeweils für 
alle Geschlechter.

VIII. Inkrafttreten

Die Wirtschaftssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Wirtschaftssatzung vom 5. Dezember 2019 außer Kraft.

Suhl, 16. September 2020

gez. Dr. Peter Traut gez. Dr. Ralf Pieterwas
Präsident Hauptgeschäftsführer
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A ufgrund der COVID-19-Pandemie 
wurden seitens der Bundes und 
Landesministerien stark verein

fachte Verfahrensregelungen eingeführt, 
um die öffentlichen Beschaffungen zu 
erleichtern. Auf die Eignungsprüfung, als 
wesentlicher Bestandteil eines Vergabe
verfahrens, wird allerdings auch zukünf
tig nicht verzichtet werden können. Auch 
die Grundsätze des wettbewerblichen 
Verfahrens unter Beachtung des Gleich
behandlungsgrundsatzes sowie der 
Transparenz gelten weiterhin. 

Durch die gute Auftragssituation 
vieler Unternehmen vor der Corona 
Krise, war die Beteiligung an öffentlichen 
Ausschreibungen geringer. In nächster 

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNGEN LEICHTER GEMACHT
Das Amtliche Verzeichnis Präqualifizierter Unternehmen (AVPQ)

Zeit ist aber damit zu rechnen, dass sich 
Unternehmen wieder verstärkt an öffent
lichen Ausschreibungen beteiligen.

/ Wie kommt das Amtliche  
Verzeichnis präqualifizierter  
Unternehmen hier ins Spiel?

Der geforderte Eignungsnachweis als 
Bieter bei öffentlichen Vergabeverfahren 
kann durch die Eintragung im Amtlichen 
Verzeichnis präqualifizierter Unterneh
men (AVPQ) erbracht werden. Eine solche 
Eintragung erleichtert dem Unternehmen 
die Beibringung der dafür notwendigen 
unternehmensbezogenen Nachweise 
als Beleg der Leistungsfähigkeit und 

Zuverlässigkeit in jedem Vergabeverfah
ren. Es reicht aus, einmal jährlich die für 
die Präqualifizierung und Eintragung 
erforderlichen Nachweise gegenüber 
der das amtliche Verzeichnis führenden 
Stelle, nämlich dem Deutschen Industrie 
und Handelskammertag (DIHK), vorzule
gen und prüfen zu lassen. Die Erteilung 
der Präqualifizierung und Eintragung im 
Amtlichen Verzeichnis entwickelt dann 
eine Eignungsvermutung, sodass der 
öffentliche Auftraggeber dieser vertrauen 
muss. 

Etwaige Unterlagen sind nur noch 
im Bedarfsfall vorzulegen, z. B. wenn 
dem öffentlichen Auftraggeber andere 
Erkenntnisse bekannt sind. Durch die 

ANZEIGE
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HOLGER FISCHER
Tel. +49 3681 362-114 
fischerh@suhl.ihk.de

Die Antragstellerin ist Inhaberin 
einer Gaststätte in Gelsenkirchen. 
Mit dem beklagten Versiche

rer hatte sie vor den Änderungen der 
Rechtslage in diesem Jahr, insbesondere 
vor dem 23. Mai 2020, dem Zeitpunkt des 
InKraftTretens einer Änderung des IfSG 
angesichts der CoronaPandemie, und 
auch vor der Verordnung über die Aus
dehnung der Meldepflicht vom 30. Janu
ar 2020, einen Versicherungsvertrag über 
eine Betriebsschließungsversicherung 
geschlossen. Mit Blick auf die Schließung 
ihres Betriebes wegen des neuartigen 
CoronaVirus verlangt die Klägerin von 
der beklagten Versicherung mit ihrem 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen 

Eintragung im Amtlichen Verzeichnis 
kann daher die Teilnahme an öffentlichen 
Ausschreibungen für den Bieter deutlich 
erleichtert und beschleunigt werden. Der 
Nutzen für die Vergabestellen liegt zudem 
in der allgemein zugänglichen Recher
chefunktion im AVPQ. Dort kann sich die 
öffentliche Hand einen Überblick über 
die in ihrem Umfeld für entsprechende 
Aufträge geeignete und präqualifizierte 
Unternehmen verschaffen.

/ Was bietet die Eintragung in  
das Amtliche Verzeichnis?

/ Reduzierten Aufwand: Eignungs
nachweise nur einmal für ein ganzes 
Jahr

/ Zeit und Kostenersparnis bei  
jedem Vergabeverfahren

/ Höhere Rechtssicherheit durch  
Eignungsvermutung

/ Begrenztes Risiko, dass Unterlagen bei 
Ausschreibungen vergessen werden
 

Die Eintragung ins amtliche Verzeichnis 
erfolgt auf Antrag. Die für die Prüfung 
und Erteilung der Präqualifizierung 
beizubringenden Unterlagen sind auf der 
Website des Verzeichnisses aufgelistet. Die 
Prüfung der Präqualifizierung sowie die 
anschließende Eintragung ins amtliche 
Verzeichnis sind moderat entgelt bzw. 
gebührenpflichtig. Das Unternehmen 
erhält mit der Eintragung ein Zertifikat, 
mit dem es die Eintragung gegenüber dem 

öffentlichen Auftraggeber nachweisen 
kann. Die Eintragung ist ein Jahr gültig. 
Danach muss sie unter Beibringung der 
aktuellen Nachweise erneut beantragt 
werden. 

Die Antragstellung erfolgt online
www.amtliches-verzeichnis.ihk.de

Die IHK Südthüringen gewährt interes
sierten Mitgliedsunternehmen ebenfalls 
Unterstützung.

HOLGER FISCHER
Tel. +49 3681 362-114 
fischerh@suhl.ihk.de

Aus der Rechtsprechung

BETRIEBSSCHLIESSUNGSVERSICHERUNG
Deckungsschutz bei einer Betriebsschließung aufgrund Corona

Verspricht eine Betriebsschließungsversicherung Deckungsschutz für „nur“ die 
im Folgenden aufgeführten, vergleiche §§ 6 und 7 Infektionsschutzgesetz (IfSG), 
Krankheiten und Krankheitserreger (wobei Covid19 und SarsCov2 nicht genannt 
sind) besteht kein Versicherungsschutz bei Betriebsschließungen wegen des neu
artigen Corona-Virus. Zu dieser Auffassung gelangte das Oberlandesgericht (OLG) 
Hamm mit Urteil vom 15. Juli 2020, Az. 20 W 21/20.

Verfügung einen Betrag von fast 27.000 
Euro aus diesem Vertragsverhältnis. 

Ihren Antrag hat das Landgericht (LG) 
Essen mit Beschluss zurückgewiesen. Die 
hiergegen gerichtete sofortige Beschwer
de blieb vor dem OLG Hamm ohne Erfolg. 
Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Das 
LG hat zu Recht den Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung zurückge
wiesen. Insbesondere der von der Gas
tronomin geltend gemachte Anspruch 
auf Leistungen aus der Betriebsschlie
ßungsversicherung besteht nicht. Die 
Aufzählung der „versicherten“ Krank
heiten und Krankheitserreger in den 
vereinbarten Versicherungsbedingungen 
ist abschließend. Der Wortlaut „nur die 

im Folgenden aufgeführten, 
§§ 6 und 7 IfSG“, und die anschließende 
ausführliche Auflistung einer Vielzahl 
von Krankheiten und Erregern macht 
dem für die Auslegung maßgeblichen, 
durchschnittlichen Versicherungsnehmer 
deutlich, dass der Versicherer nur für die 
benannten, vom Versicherer einschätz
baren Risiken einstehen will. Der Hinweis 
auf §§ 6 und 7 IfSG kann vor diesem 
Hintergrund nicht dahin verstanden 
werden, dass der Versicherer auch für 
eine spätere, hier nach Auffassung der 
Antragstellerin erfolgte Erweiterung  
des Gesetzes Versicherungsschutz  
gewähren würde.
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Der Kläger betreibt eine Gaststätte, die 
aufgrund der niedersächsischen Corona 
Verordnung in der Zeit vom 28. März bis 
zum 10. Mai 2020 komplett geschlossen 
war. Seine Angestellten gingen in Kurz
arbeit und der Kläger erhielt aus Bundes 
und Landesmitteln einen Überbrückungs
zuschuss von insgesamt 20.000 Euro. 
Einen im Zusammenhang mit seinem 
Betrieb stehenden Covid-19 Krankheits
fall oder einen entsprechenden Krank
heits bzw. Ansteckungsverdacht gab es 
bislang nicht. Der Kläger hält die vom 
beklagten Land ergriffenen Infektions
schutzmaßnahmen für rechtmäßig, da 
sie zur Verhinderung einer massenhaften 
Ansteckung der Bevölkerung notwendig 
gewesen seien. Er ist jedoch der Ansicht, 
dass er einen Anspruch auf Entschädi
gung für seine schließungsbedingten 
Umsatz und Gewinneinbußen habe. 

Aus der Rechtsprechung

KEINE ENTSCHÄDIGUNG FÜR UMSATZVERLUSTE  
WÄHREND DES CORONABEDINGTEN „LOCKDOWNS“
Das Landgericht (LG) Hannover hat mit Urteil vom 9. Juli 2020, Az. 8 O 2/20,  
entschieden, dass ein Gastronom vom Land Niedersachsen keine Entschädigung für 
die Umsatzverluste während des Coronabedingten „Lockdowns“ verlangen kann.

/ Keine Rechtsgrundlage  
erkennbar

Das LG Hannover hat die Klage abgewie
sen. Das Landgericht hat keine Rechts
grundlage für den vom Kläger geltend 
gemachten Entschädigungsanspruch 
erkennen können. Das Infektionsschutz
gesetz (IfSG) sehe insoweit keine aus
drückliche Regelung vor, dies entspreche 
der Intention des Gesetzgebers, der auch 
im Zuge einer Gesetzesänderung im März 
2020 bewusst darauf verzichtet habe, 
eine Entschädigung für die flächende
ckenden Schließungsanordnungen zu 
regeln. Hierdurch sei auch ein Rückgriff 
auf das Landespolizeirecht gesperrt, 
welches grundsätzlich eine Entschädi
gungsregelung für als „Nicht störer“ in 
Anspruch genommene Personen vor
sehe. Schließlich ergebe sich auch aus 

allgemeinen Staatshaftungsrecht kein 
Entschädigungsanspruch, das dem Kläger 
durch die eine Vielzahl von Wirtschafts
zweigen betreffenden Maßnahmen kein 
individuelles und unzumutbares Sonde
ropfer auferlegt worden sei. 

/ Gerichtsentscheidung  
rechtskräftig

Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist von 
einem Monat nach Zustellung des Urteils 
hat der Klägervertreter mitgeteilt, dass 
gegen das klageabweisende Urteil keine 
Berufung eingelegt worden sei. Damit 
ist eine der bundesweit ersten Ge
richtsentscheidungen zu sogenannten 
CoronaEntschädigungsklagen nunmehr 
rechtskräftig. Obergerichtliche Recht
sprechung gibt es diesbezüglich noch 
nicht.

HOLGER FISCHER
Tel. +49 3681 362-114 
fischerh@suhl.ihk.de

http://www.suhl.ihk.de


www.aufbaubank.de/nachfolgen

Zuschüsse und Darlehen 
für die Unternehmens-

nachfolge im Überblick

Finden Sie uns auf:

Eiszeit 
auf dem

Bauernhof

Nachfolgen ist…
wenn der Erbe eines Milchbetriebes das eigene Produkt mal eben kalt stellt. Georg 
Pfaff ist Geschäftsführer der Bauernhof-Eis Pfaff GbR in Dermbach und als Landwirt 
in dritter Generation prägt er nun die „Eiszeit auf dem Bauernhof“. Auf dem Milch-
hof seines Vaters und Großvaters produziert seine Manufaktur heute 700 verschie-
dene Sorten für Cafés und Gastronomie in ganz Deutschland.

Wir haben Georg Pfaff  auf seinem Weg begleitet – 
wann dürfen wir Sie unterstützen?


